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Beilage /.

Neue Gesetze und Verordnungen

betreffend das

Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1899.

A. Eidgendssische Gesetze und Verordnungen.

1. 1. Verordnung fiir die eidgendssischen Medizinalpriifungen. (Vom 11. Dezember
1899.)

Der schweizerische Bundesrat,

in Vollziehung von Art. 6 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1877, betreffend
Freiziigigkeit des Medizinalpersonals,

sowie des Zusatzgesetzes vom 21. Dezember 1886, betreffend Freiziigigkeit
der Zahnirzte;

nach Einsicht der vom leitenden Ausschuss vorgelegten revidirten Verord-
nung und eines Berichtes des eidgendssischen Departements des Innern,

gestiitzt auf Art. 74 der Verordnung fiir die eidgendssischen Medizinal-
priifungen vom 2. Juli 1880, wonach er ermichtigt ist, spater allfillic notwendig
werdende Anderungen derselben innerhalb des genannten Gesetzes von sich aus
vorzunehmen,
beschliesst:

I. Organisation des Priifungswesens.

Priifungssitze.
Art. 1. An den im Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 1877 hezeich-
neten Priifungsorten finden folgende Priifungen statt:
in Basel fiir Arzte, Zahnirzte und Apotheker;
in Bern fiir Arzte, Zahniirzte, Apotheker und Tierirzte;
in Freiburg (naturwissenschaftliche Priifungen) fiir Arzte Zahnidrzte und Tier-
arzte;

in Genf fiir Arzte, Zahnirzte und Apotheker;
in Lausanne fiir Arzte, Zahnirzte und Aportheker;
in Neuenburg (naturmssenschafthche Priifungen) fiir Arzte und Zahniirzte ;
in Ziirich fiir Arzte, Zahniirzte, Apotheker und Tieriirzte.

Priifungsbehirden.

Art. 2, Die zur Priifung der Medizinalpersonen aufgestellten Behirden
sind folgende:

a. ein leitender Ausschuss:
b. die Priifungskommissionen fiir jeden Priifungsort.
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Leitender Ausschuss.

Art. 3. Der leitende Ausschuss wird alle 4 Jahre vom Bundesrat auf Vor-
schlag des Departements des Innern gewdhlt.

Die Mitglieder werden aus den Priifungsorten mit vollstindigen medizini-
schen Fakultdten genommen, und zwar ein Mitglied fiir jeden Priifungsort. Sie
leiten als Ortsprisidenten (vergl. Art. 7) an ihrem Priifungsorte alle Priifungen.

Fiir jedes dieser Mitglieder ist — und zwar auf dessen Vorschlag — ein am
gleichen Ort wohnender Ersatzmann (Suppleant) zu wihlen, welcher das be-
treffende Mitglied in allen seinen Funktionen vertritt.

Die Priifungsorte ohne vollstindige medizinische Fakultiten erhalten je
einen Vizeprisidenten und werden einem Ortsprisidenten unterstellt, der sie im
leitenden Ausschuss vertritt.

Der Direktor des eidgendssischen Gesundheitsamtes wohnt den Sitzungen
des leitenden Ausschusses mit beratender Stimme bei.

Obliegenheiten desselben.

Art. 4. Der leitende Ausschuss iiberwacht die Priifungen und sorgt fiir
Gleichheit des Verfahrens; er priift die Ausweise der sich Anmeldenden und-
begutachtet die von den Bundesbehiérden ihm zugewiesenen Fragen. Er erstattet
jahrlich an den Bundesrat Bericht. Er besorgt iiberhaupt alle Funktionen, welche
ihm durch gegenwirtige Verordnung iibertragen werden.

Sitzungen desselben.

Art. 5. Der leitende Ausschuss hilt seine Sitzungen in Bern.

Jedes verhinderte Mitglied soll, wo mdoglich, durch seinen Ersatzmann ver-
treten sein. Die Beschlussfihigkeit erfordert die Mehrheit der Mitglieder oder
Ersatzménner.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat das Recht, allen Sitzungen
mit beratender Stimme beizawohnen. Er ist daher jeweilen rechtzeitig von den
Sitzungen des leitenden Ausschusses, sowie von den Verhandlungsgegenstinden
in Kenntnis zu setzen.

Priasidium.

Art. 6. Der Prasident des leitenden Ausschusses wird vom Bundesrate

ernannt. Den Vizeprisidenten dagegen ernennt der Ausschuss selbst.

Der Prisident leitet die Sitzungen des Ausschusses; er wacht dariiber, dass
die Funktionen der Priifungskommissionen an jedem Priifungsort in gehiriger
und gleichmissiger Weise erfiillt werden; bei Dringlichkeit iiber zweifelhafte
Fille und iiber Reklamationen hat er Verfiigung zu treffen, unter Vorbehalt des
gegen solche Entscheide durch gegenwirtige Verordnung vorgeschriebenen
Rekursrechts.

Der Vizeprisident vertritt den Priisidenten in allen genannten Obliegen-
heiten im Falle von Abwesenheit oder Verhinderung.

Ortsprésidenten.
Art. 7. Die Ortsprisidenten (siehe Art. 3, lemma 3) haben folgende Ob-
liegenheiten:

Sie empfangen die Anmeldungen der Kandidaten, entscheiden iiber deren
Zulassung zu den Priifungen und erstatten in allen zweifelhaften Fillen Bericht
an den Prisidenten des leitenden Ausschusses.

Sie leiten den Gang der Priifungen im allgemeinen und sind zur Ergreifung
aller Massregeln berechtigt, die zur Sicherung des guten Ganges der Priifungen
geeignet sind: sie prisidiren insbesondere bei den miindlichen Priifungen; sie
sorgen fiir die Abfassung der Protokolle iiber die verschiedenen Priifungs-
verrichtungen, iibersenden dieselben sofort nach beendigter Priifungsserie an
den Prisidenten des leitenden Ausschusses und besorgen die vom Reglement
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vorgeschriebenen Mitteilungen ans Departement (siehe Art. 13, Anmeldeliste und
Priifungsverzeichnis).

Sie fiihren ein alphabetisches Register iiber die an sdmtlichen Priifungsorten
durchgefallenen Kandidaten.

Sie vermitteln die Honorare fiir die Examinatoren, Abwarte etec.

Sie erteilen dem Prisidenten des Ausschusses auf dessen Ersuchen Aus-
kunft iiber ihre Entscheide und iiberhaupt iiber alle Fragen, welche ihre Funk-
tionen betreffen.

Bei der aus genannter T#tigkeit entspringenden Korrespondenz findet Porto-
freiheit nur statt fiir den Verkehr der Mitglieder des leitenden Ausschusses
unter sich, mit den Mitgliedern der Priifungskommissionen und mit dem eidge-
nossischen Departement des Innern, nicht aber mit den Examinanden oder
andern Petenten.

Art. 8. Ist ein Ortsprisident widhrend einer Priifungsserie oder wihrend
des grossern Teils derselben verhindert, zu funktioniren, und muss er durch
seinen Suppleanten ersetzt werden, so hat er dies dem Priisidenten des leitenden
Auszuges anzuzeigen.

Art. 9. Die in Art. 3, lemma 5, vorgesehenen Vizeprisidenten besorgen
an ihrem Priifungsorte alle Geschifte eines Prisidenten, schicken aber die Akten
an denjenigen Ortspriisidenten, welchem sie unterstellt sind.

Entschidigung des leitenden Ausschusses.

Art. 10. Die Entschidigungen der Mitglieder des leitenden Ausschusses
werden wie folgt festgesetzt:

Fiir die Sitzungen des leitenden Ausschusses erhalten die Mitglieder die
nimliche Entschidigung wie die Kommissionen der eidgendssischen Riite.

Fiir ihre Mitwirkung bei den Priifungen erhalten sie Fr. 20 fiir jeden ganzen
und Fr. 10 fiir jeden halben Sitzungstag, wenn sie an dem Orte wohnen, wo
die Priifungen stattfinden, sonst aber Fr. 40, beziehungsweise Fr. 20 fiir jeden
ganzen oder halben Tag notwendiger Abwesenheit von Hause und iiberdies
Ersatz des Fahrgeldes, auf die direkteste Route vom Wohnort bis zum Prii-
fungsort und umgekehrt berechnet.

Der Bundesrat bewilligt dem Priisidenten des leitenden Ausschusses fiir
seine Bureanarbeit eine jihrliche Entschidigung von Fr. 1000 bis Fr. 2000 ; jeder
Ortsprisident erhilt je Fr. 10 per angemeldeten Kandidaten.

Rechnungsstellen.

Art. 11, An jedem Priifungsorte bezeichnet das Departement des Innern
eine Amtsstelle zur Inempfangnahme der Priifungsgebiihren und Ablieferung
derselben an die eidgendssische Staatskasse und zur Vermittlung der Entschi-
digungen an die Mitglieder der Priifungskommissionen. Alles unter der Aufsicht
des Ortsprisidenten.

Das Departement setzt auf Antrag des leitenden Ausschusses die Entscha-
digungen dieser Amtsstellen fest.

General-Sekretdr-Kassier.
Art. 12. Dem leitenden Ausschuss wird ein Beamter des Departements des
Innern als General-Sekretir-Kassier beigegeben.
Demselben liegt ob:

iiber die Ausschussitzungen ein Protokoll in zwel Doppeln zu fiihren, wo-
von das eine beim Departement verbleibt, das andere jeweilen dem Prisidenten
des leitenden Ausschusses zugestellt wird;

die im nachfolgenden Artikel 13 bezeichneten Register zu fithren und die
vorgeschriebenen Abschriften auszufertigen:

die Diplome auszufertigen.
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Registerfiihrung.

Art. 13. Beim Departement des Innern werden folgende Register gefiihrt:

a. ein Register iiber die an jedem Priifungsort eingehenden Anmeldungen,
respektive erteilten Zulassbewilligungen;

b. ein Register iiber die an jedem Priifungsort ausgestellten Ausweise iiber
die der Fachpriifung vorausgehenden Priifungsabschnitte und die Ergeb-
nisse der Fachpriifungen;

c. ein Register iiber die Diplome;

d. ein alphabetisches Register iiber die durchgefallenen Kandidaten.

Nach Ablauf jeder Anmeldungsfrist und am Ende jeder speziellen Priifungs-
periode iibersendet der Ortsprisident sofort dem Departement auf dem entspre-
chenden Formular die zur Einregistrirung bestimmten Notizen (Anmeldeliste
und Priifungsverzeichnis).

Auch dann, wenn an einem Priifungsort fiir eine angesetzte Priifungsserie
keine Anmeldung erfolgt ist, muss das eidgendssische Departement des Innern
hievon in Kenntnis gesetzt werden, welches seinerseits dem Prisidenten des
leitenden Ausschusses entsprechende Mitteilung macht.

In die Priifungsverzeichnisse sind alle Kandidaten einzutragen, welche auf
den Anmeldelisten genannt worden waren, also aunch die zuriickgewiesenen und
die vor Beginn der Priifung zuriickgetretenen.

Das Departement expedirt jeweilen eine Abschrift der Verzeichnisse a, b
und d an den Prisidenten des leitenden Ausschusses.

Im Falle sich auf der eingesandten Anmeldeliste eines Ortsprisidenten
Fille von Zulassungsverweigerung verzeichnet finden, so wird von diesen das
Departement simtlichen tibrigen Ortsprisidenten entsprechende Mitteilung
machen.

Priifungskommissionen.

Art. 14. Die Priifungskommissionen sind aus Lehrern der hihern schwei-
zerischen Lehranstalten und aus gepriiften Praktikern zusammengesetzt; sie
werden vom Bundesrat auf Vorschlag des leitenden Ausschusses fiir die Dauer
von 4 Jahren ernannt.

Der Riicktritt von der Lehrtidtigkeit an einer hthern Lehranstalt hat gleich-
zeitig den Verzicht auf die Stelle eines Examinators zur Folge.

Art. 15. Die Examinatoren sind verpflichtet, jeden vom Ortspriasidenten
zugelassenen Kandidaten zu priifen.

Allfillige Einwendungen gegen diesbeziigliche Verfiigungen der Ortspri-
sidenten sind zu handen des Departements an das Priasidium des leitenden
Ausschusses zu richten.

Art. 16. Je nach den Priifungsorten bestehen Kommissionen fiir Priifung
der Arzte, der Zahnirzte, der Apotheker und der Tierirzte. Die Priifungs-
kommissionen bestehen aus der fir jeden Priifungsort nitigen Zahl von Exa-
minatoren.

Ausserdem werden Ersatzminner in geniigender Anzahl ernannt. Diesen
soll Gelegenheit zum Examiniren gegeben werden.

Art. 17. Bei jeder Sitzung einer Priifungskommission fiihrt der Ortsprisident
oder sein Stellvertreter den Vorsitz.

Der Prisident kommt nur bei gleichgeteilten Stimmen der Examinatoren
zur Stimmabgabe.

Die Mitglieder der Priifungskommission verteilen unter sich die verschie-
denen Ficher, in denen zu examiniren ist, im Einverstindnis mit dem Orts-
préasidenten.

Leitende Examinatoren.

Art. 18. An jedem Priifungsort iibernehmen durch Verabredung mit dem
Ortspriasidenten ein oder mehrere Mitglieder der betreffenden Priifungskommis-
sion als sogenannte leitende Examinatoren die speziellen Anordnungen fiir die
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praktischen Priifungen (Lokal, Bedienung, Einladung der Examinanden, Ent-
werfen und Ziehen der Fragen fiir die schriftlichen Arbeiten, Uberwachung
dieser letztern, Einsendung derselben und der Protokolle der praktischen Prii-
fungen an den Ortsprisidenten).

Entschiadigung der Priifungskommissionen.

Art. 19. Die Examinatoren werden entschidigt nach Massgabe des im
Anhang anfgestellten Regulativs.

II. Allgemeine Prifungsbestimmungen.

Prufungsabschnitte

Art. 20. Die Priifungen der Arzte, der Zahnirzte und der Tierirzte zer-
fallen in drei, diejenigen der Apotheker in zwei Abschnitte (vergl. die speziellen
Prufungsbestlmmungen)

Zu den anatomisch-physiologischen oder zu den Fachpriifungen wird kein
Bewerber zugelassen, welcher nicht mit Erfolg schon die vorausgehenden Prii-
fungsabschnitte bestanden hat.

Termintabelle. Offentlichkeit der Priifungen.

Art. 21. Der leitende Ausschuss verdffentlicht alljahrlich eine Ubersicht
der verschiedenen Priifungen, welche im Laufe des Jahres an jedem Priifungsort
stattfinden, des Zeitpunktes, auf den dieselben fallen, sowie der fiir die An-
meldungen festgesetzten Termine und der Zulassungsbedmgungen

Diese Termintabellen werden die Ortspriisidenten an geeigneten Stellen
offentlich anschlagen lassen und an simtliche Mitglieder der Priifungskommis-
sionen verteilen.

Die Priifungen sind fir die Mitglieder der Erziehungsbehorden, fiir die
Lehrer der Universititen und Fachschulen, fiir die Arzte, Zahnirzte, Apotheker
und Tierirzte und fir die Studirenden der betreffenden Zwelge offentlich,
soweit die Verh#ltnisse dies zulassen.

Anmeldung.

Art. 22. Die Kandidaten, welche eine Priifung ablegen wollen, haben sich
bei dem Ortsprisidenten des betreffenden Priifungsortes schriftlich anzumelden.

Die Anmeldung geschieht durch vollstindige Ausfiillung des zu diesem
Zweck aufgestellten Anmeldungsformulars.

Bei der Anmeldung hat der Kandidat Fr. 5 Anmeldungsgebiihr zu ent-
richten. Diese Gebiihr wird unter keinen Umstdnden zuriickerstattet.

Dem Anmeldungsgesuch sind die in den besondern Priifungsbestimmungen
vorgeschriebenen Zeugnisse beizulegen.

Anmeldungen von Auslindern, sowie von Schweizern mit ausldndischen
Priifungsausweisen, sind, begleltet von einem Curriculum vite, direkt an den
Priisidenten des leitenden Ausschusses zu richten, und zwar mindestens einen
Monat vor Ablauf des Anmeldungstermins fiir die betreffende Priifungsserie.

Derartige Petenten haben sich, wenn ihre Zulassung zu den eidgendssischen
Medizinalpriifingen vom leitenden Ausschuss einmal beschlossen ist, fiir die
einzelnen Priifungen nur noch bei einem Ortsprésidenten anzumelden.

Art. 23. Dem leitenden Ausschuss ist vorbehalten, die erforderlichen Ver-
fiicungen zu treffen, falls fiir eine Serie von Priifungen sich zu viele Kandidaten
melden, sowie auch in Fillen unvorhergesehener Konflikte.

Art. 24. Fiir die Beurteilung der Ausweise sind in betreff der Reifezeug-
nisse die Vollzichungsbestimmungen des Anhangs und im weitern folgende
Grundsiitze massgebend :

Das Semester, in welchem die Priifung stattfindet, wird nur dann ange-
rechnet, wenn es mindestens zu 3y zuriickgelegt ist.
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Als giiltig werden nur solche Vorlesungen oder Kurse erkldrt, welche an
staatlichen akademischen Lehranstalten gehalten sind. Uber die entsprechenden
schweizerischen Lehranstalten wird ein Verzeichnis gefiihrt. Von auswirtigen
Lehranstalten gelten hier nur die staatlichen Universititen.

Lehrzeit, Vorlesungen und Kurse werden nicht vor Erlangung des voll-
stindigen Maturitdtsausweises (inklusive eventuelle Ergéinzungspriifung) ange-
rechnet. Von dieser Bestimmung ausgenommen sind nur die Abiturienten schwei-
zerischer Real- und Industrieschulen, welche behufs Zulassung zu den drztlichen
und zahnirztlichen Priifungen eine Nachpriifung in Latein abzulegen haben
(vgl. Art. 70, lemma 4, welches fiir pharmazeutische Kandidaten gilt).

Repetitorien und Ferienkurse gelten nicht als Vorlesungen oder Kurse.

Erkldrt der Ortsprisident die Ausweise eines Kandidaten fiir die Zulassung
zur Priifang unzureichend, so kann der zurfickgewiesene Kandidat an den lei-
tenden Ausschuss und zuletzt an das eidgendssische Departement des Innern
rekurriren.

Art. 25. Ein Kandidat, der an einem Priifungsort nicht zugelassen wurde,
ist nicht berechtigt, sich beim Présidenten eines andern Priifungsortes sofort
zu melden, so lange nicht ein ihm giinstiger Entscheid des leitenden Ausschusses
oder des eidgendssischen Departements des Innern erfolgt ist. Sollte er es
dennoch tun und zu der Priifung zugelassen worden sein, so kann der leitende
Ausschuss die Priifung suspendiren, eventuell kassiren und eine Frist festsetzen,
wiahrend welcher der Kandidat nicht zur Priifung zugelassen wird.

Zutrittshewilligung.

Art. 26. Der Kandidat, welcher zur Priifung zugelassen ist, erhdlt seitens
des Ortsprisidenten eine Zutrittsbewilligung mit der Einladung, die Priifungs-
gebiihr zum voraus an die in der Termintabelle hiefiir bezeichnete Amtsstelle
zu entrichten.

Art. 27. Die Priifungen werden, nach der Wahl per Bewerber, in deutscher,
franzisischer oder italienischer Sprache abgehalten. (Art.5 d des Bundesgesetzes
vom 19. Dezember 1877.)

Priifungsabteilungen.
Art. 28. Die Priifungen sind teils praktische (inkl. schriftliche), teils
miindliche.
Verfahren bei der praktischen Priifung.
Art. 29. Die Auswahl der Fragen, beziehungsweise Fille fiir die prakti-
schen. Priifungen ist dem freien Ermessen des Examinators anheimgestellt.

Bei den mit schriftlichen Arbeiten verbundenen praktischen Priifungen
(siehe z. B. Art. 54, 55 ete.) soll die Verteilung der einzelnen vom Examinator
ausgewihlten Fille auf die Examinanden durch das Los geschehen.

Bei den praktischen Priifungen muss immer ein zweiter Examinator (Ko-
Examinator) zugezogen werden, dem es freisteht, nach eigenem Ermessen sein
Urteil in einer besondern Zensurnote abzugeben. Er hat seine Unterschrift den
Protokollen beizufiigen.

Kénnen Examinator und Ko-Examinator sich nicht auf eine Note einigen,
so gilt als Zensur fiir das Protokoll das Mittel zwischen den zwei Zahlen.

Bei den pharmazeutischen und zahnirztlichen Fachpriifangen wird ein
Ko-Examinator ab und zu die praktischen Arbeiten kontrolliren.

Die Stelle des Ko-Examinators soll entweder ein Mitglied der Priifungs-
kommission oder ein Suppleant versehen; eventuell kann aber auch der Orts-
prasident selbst als solcher funktioniren oder hiezu einen Fachmann berufen,
der nicht der Priifungskommission angehirt.

Nach beendigtem praktischem Teil der Priifung sind die Zensuren festzu-
setzen und zur Berechnung des Gesamtergebnisses dem Ortsprisidenten mitzu-
teilen.
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Die Protokolle dieser Priifungen sollen die Unterschriften sdmtlicher dabei
beteiligten Examinatoren enthalten.

Eine Kopie des Protokolls soll sogleich jedem Kandidaten zugestellt werden.

Verfahren bei der schriftlichen Priifung.

Art. 30. Alle schriftlichen Arbeiten werden in Klausur ohne Hiilfsmittel
gemacht. Dieselben werden, soweit sie nicht Ausfiilhrungen vorangegangener
praktischer Priifungen sind, ausgelost, in folgender Weise: Der Examinator
macht so viel Lose, als Kandidaten vorhanden sind. Jedes Los enthilt 3 The-
mata oder Fragen. Der Kandidat bearbeitet nach freier Wahl eine dieser
3 Fragen.

Zur Losung einer schriftlichen Aufgabe werden dem Kandidaten hichstens
4 Stunden Zeit (exklusive Untersuchungszeit) eingerdumt. Nach Vollendung der
Arbeit ist diese von dem Examinator sofort in Verwahrung zu nehmen.

Es kann eine griossere Zahl von Kandidaten gleichzeitig im gleichen Lokal
unter Uberwachung durch den Examinator oder einen Ko-Examinator beschiftigt
werden.

Die schriftlichen Arbeiten sind von 2 Examinatoren zu priifen und zu

unterschreiben. Konnen sich diese nicht auf eine Note einigen, so gilt als Zensur
fir das Protokoll das Mittel zwischen den 2 Zahlen.

Verfahren bei der miindlichen Priifung.

Art. 31. Die Form fiir die miindliche Priifung ist das Kolloquium, wobei
die Wahl des Themas oder der Fragen dem Ermessen des Examinators zusteht.
Doch soll es diesem auch anheimgestellt sein, die Themata durch das Los ziehen
zu lassen.

Art. 32. In den miindlichen Priifungen sind die Kandidaten einzeln und
abwechslungsweise zu. priifen.

Dabei muss stets ausser dem Ortsprisidenten und dem Examinator noch
ein weiteres Mitglied der Priifungskommission anwesend sein.

Die Zeitdauer, welche fiir jedes Fach der miindlichen Priifung eingerdumt
wird, betrigt 15 bis 30 Minuten.

Zensuren (Noten).

Art. 33. Fiir jede einzelne praktische Priifungsleistung, fiir jede schrift-
liche Arbeit und fiir jedes Fach der miindlichen Priifung erhilt der Kandidat
eine in einer Zahl ausgedriickte Zensur (Note).

Die Zensur wird sofort nach beendigter Einzelpriifung erteilt.

Die Zensuren gehen von 1 (geringste) bis 6 (beste).

Es diirfen keine Bruchzahlen gegeben werden.

Die Zensuren sind teils Einzelnoten, teils Fachnoten. (Uber den Charakter
der verschiedenen Zensuren geben die im Anhang beigedruckten Protokoll-

formulare, sowie die in den besondern Priifungsbestimmungen enthaltenen An-
gaben Aufschluss.)

Wo Einzelnoten vorkommen, bildet deren Durchschnitt die Fachnote.

Berechnung des Gesamtergebnisses.

Art. 34, Ein Durchschnitt der Fachnoten unter 3.5 schliesst von der Zu-
lassung zu einer weitern Priifungsabteilung oder zu einem weitern Priifungs-
abschnitt, resp. von der Erteilung des Diploms aus. Das Gleiche ist der Fall,
wenn eine Fachnote unter 2, zwei Fachnoten unter 3, drei Fachnoten unter 4,
ebenso wenn zwel Einzelnoten unter 2, vier unter 3 erteilt worden sind.

~ Art. 35. Bei der anatomisch-physiologischen Priifung der Arzte und der
Tierirzte, sowie bei der pharmazeutischen Gehilfenpriifung sollen die Zensuren
beider Priifungsabteilungen, der praktischen sowohl als der miindlichen (vergl.
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Art. 49 und 50, 71 und 72, 81 und 82), fiir die Berechnung des Gesamtergeb-
nisses massgebend sein.

Das Ergebnis der praktischen Abteilung der Fachpriifung entscheidet fiir
die Zulassung zur miindlichen Priifung, dasjenige der miindlichen Abteilung fiir
die Erteilung des Diploms.

Die Priifungskommission hat das Recht, denjenigen Kandidaten, welche in
einem Priifungsabschnitt durchgefallen sind, fiir den Zutritt zu einer ferneren
Priifung eine bestimmte Wartefrist aufzuerlegen.

®
Mitteilung des Entscheids.

Art. 36. Der Ortsprisident teilt dem Kandidaten den Entscheid der Prii-
fungskommission unter Zustellung einer Protokollkopie mit.

Art. 37. Es kann gegen die Entscheide der Priifungskommissionen von
seiten der Kandidaten nicht rekurrirt werden, es sei denn, dass bei der Priifung
Bestimmungen der Priifungsverordnung verletzt worden wiren.

Priifungsausweise.

Art 38. Fiir die den Fachpriifungen vorausgehenden, mit Erfolg bestan-
denen Priifungsabschnitte erhilt der Kandidat einen beziiglichen Ausweis, wel-
cher die erteilten Zensuren enthilt und die Unterschrift und den Stempel des
Ortspriasidenten triagt.

Diplome.

Art. 39. Der Kandidat, der die Fachpriifung bestanden hat, erhilt durch
Vermittlung des eidgendssischen Departements des Innern das beziigliche Diplom.
Dieses Diplom berechtigt zur freien Ausiibung des betreffenden Berufes im Ge-
biete der ganzen Eidgenossenschaft (siehe Art. 1 a des Bundesgesetzes vom
19. Dezember 1877).

Das Diplom enthidlt ausser dem Namen etc. des Kandidaten und der Be-
zeichnung der ortlichen Priifungsbehiorde, welche die Priifung abgenommen hat,
nur den Ausdruck .bestanden“. Es trigt die Unterschrift des Departements-
vorstehers und den Stempel des eidgendssischen Departements des Innern, sowie
die Unterschriften des Prisidenten des leitenden Ausschusses und des Ortspri-
sidenten.

In den in Litt. b, ¢ und d des Art. 1 des Gesetzes, sowie in Art. 87 und 88
dieser Verordnung erwihnten Ausnahmsfillen wird ebenfalls ein Diplom erteilt.
Dasselbe soll in der Form dem soeben beschriebenen Diplom gleich sein, aber
deutlich angeben, auf Grund welcher Gesetzesvorschrift der leitende Ausschuss
dem Petenten das Recht zuspricht, in der Schweiz zu praktiziren.

Fiir die Ausfertigung des Diploms bezieht das Departement des Innern
eine Gebithr von Fr. 20, von Auslindern jeweilen das Dreifache.

Wiederholung der Priifungen.

Art. 40. Ein Kandidat, der in einem der Priifungsabschnitte nicht bestanden
hat, kann sich zur nichsten Priifungsserie wieder melden, falls die Meldung an
demselben Priifungssitz geschieht und falls nicht die Priifungskommission aus-
driicklich eine lingere Frist bestimmt hat. Erfolgt die Anmeldung an einem
andern Priifungssitze, so miissen mindestens sechs Monate zwischen den An-
meldungsterminen beider Priifungen liegen.

Sollte es sich erweisen, dass ein Kandidat bei solcher wiederholter Anmel-
dung falsche Angaben gemacht oder den ungiinstigen Ausgang einer Priifung
verheimlicht hat, so kann der leitende Ausschuss Kassation der Priifung be-
schliessen, eventuell den Kandidaten als durchgefallen erkliren.

Kandidaten, welche sich wihrend der Priifung unanstindiges Betragen oder
Unredlichkeit und Betrug zu schulden kommen lassen, kinnen durch Beschluss
der Priiffungskommission von der betreffenden Priifung amsgeschlossen werden
und gelten als duorchgefallen. Von allen solchen Fillen ist dem leitenden
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Ausschuss Kenntnis zu geben, der eventuell die weiter notigen Massregeln
treffen wird.

Nach dreimaligem Durchfallen im gleichen Priifungsabschnitt ist ein Kan-
didat zu einer fernern Priifang nicht mehr zuzulassen.

Eine solche Ausschliessung in perpetnum ist vom Ortsprisidenten sowohl
auf dem Priifungsprotokoll als auf der Priifungsliste in bestimmter Weise vorzu-
merken (in perpetuum exclusus).

Art. 41. Hat ein Kandidat in einem der Priifungsabschnitte, welche der
Fachpriifung vorausgehen, nicht bestanden, so hat er den ganzen Abschnitt zu
wiederholen.

Bei der Fachpriifung wird die Wiederholung der praktischen Abteilung
erlassen, wenn der Kandidat mit der Gesamtnote 5 oder dariiber zur miindlichen
Priifung zugelassen worden war. Es muss aber die Wiederholung der miind-
lichen Priifung vor derselben Priifungskommission stattfinden.

Riicktritt.

Art. 42. Wiinscht ein Kandidat nach bereits erfolgter Anmeldung wieder
zuriickzutreten, so hat er dies dem Ortsprisidenten schriftlich anzuzeigen.

Entrichtete Priifungsgebiihren werden nur dann zuriickerstattet, wenn der
Riicktritt vor dem Beginn der ersten Priifungsabteilung erkldart worden ist.
Kandidaten, welche nach Beginn der Priifungsserie zuriicktreten, sowie auch
solche, welche ohne Abmeldung nicht zu einer Priifangsabteilung erscheinen,
haben ihre Priifungsgebiihr dennoch zu bezahlen und werden als durchgefallen
betrachtet.

Verhinderung des Kandidaten.

Art. 43. Ist einem Kandidaten die Fortsetzung der Priifung wegen Erkrankung
oder aus einer andern von der Priifangskommission fiir stichhaltig erklirten
Ursache nicht moglich, so kann letztere demselben auf Wunsch die Resultate
der bereits gepriiften Fiicher fiir eine ndchste Serie anrechnen, insofern im erstern
Falle ein irztliches Zeugnis, im letztern Falle untriigliche Beweise vorliegen.
Die Vollendung der Priifung hat vor derselben Priifungskommission stattzufinden.
In diesem Falle hat der Kandidat fiir die spitere Priifung keine weitere Gebiihr
mehr zu entrichten.

Uber die Ficher oder Priifungsabschnitte, in welchen ein an der Fortsetzung
des Examens verhinderter Kandidat bereits gepriift ist, soll gleichwohl ein regel-
missiges Protokoll aufgenommen werden, in welchem die Griinde der Unter-
brechung der Priifung angegeben und ausserdem in bestimmter Weise aus-
gesprochen wird, dass der Kandidat nicht als durchgefallen gilt.

Priifungsgebiihren.
Art. 44. Die Priifungsgebiihr betrigt fiir die

[ naturwissenschaftliche Priffuang . . . . . . . . . Fr. 30
medizinische | anatomisch-physiologische Priifung T
lFachprufung . e e e s 120

[ naturwxssenscha.fthche Prufung .
zahnirztliche | anatomisch- physmloglache Prufung v e m B om w & g 00
l]ﬁ}achprufung - : . 4210

. Gehiilfenpriifun v m E om o w B OE R & @ &% § . /DU
Phazmizeniisclic 1 Fachpriifung g . C e e e s L1120
naturwissenschaftliche Prutuno T EE RS

tierirztliche | anatomisch-physiologische Prufuucr . 1
l Fachpriifung . . . . . s 8 g B0

Kandidaten, welche durchgefallen sind, zahlen be1 “’mderholung der Priifung
die ganze betreffende Gebiihr; Kandldaten welche nach Art. 41 bloss die mund-
liche Abteilung der Fachprufung zn wiederholen haben, zahlen die Hilfte der
Gebithr fiir die entsprechende Fachpriifung.
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Ausldander zahlen in allen Fillen das Dreifache der betreffenden Gebiihren,
solange nicht auf dem Vertragswege anderes bestimmt ist.

III. Besondere Priifungsbestimmungen.
(Zulasshedingungen und Inhalt der Priifungen.)

A. Fiir die Arzte.

Art. 45. Die drztliche Priifung zerfillt in drei Hauptabschnitte, ndmlich:
1. in die naturwissenschaftliche Priifung; — 2. in die anatomisch-physiologische
Priifung; — 3. in die Fachpriifung.

Naturwissenschaftliche Priifung.

Art. 46. Um den Zutritt zur naturwissenschaftlichen Priifung zu erlangen,
hat der Kandidat beizubringen :

a. ein auf Ablegung einer Priifung gegriindetes Maturitdtszeugnis;

b. Zeugnisse iiber den Besuch von theoretischen Vorlesungen iiber: 1. Physik;
— 2, anorganische Chemie; — 3. organische Chemie; — 4. Botanik; —
5. Zoologie; — 6. vergleichende Anatomie;

¢. ein Zeugnis iiber praktische Ubungen im chemischen Laboratorium : 7. in
der qualitativen Analyse; — 8. in den Anfangsgriinden der quantitativen
Analyse.

Art. 47. Die naturwissenschaftliche Priifung ist eine miindliche und erstreckt
sich iiber: 1. Pbysik; — 2. anorganische und organische Chemie ; — 3. Botanik;
— 4. Zoologie mit vergleichender Anatomie.

Fiir die naturwissenschaftliche Priifung werden vier Fachnoten erteilt.

Anatomisch-physiologische Priifung.

Art. 48. Um den Zutritt zur anatomisch-physiologischen Priifung zu erlangen,
hat der Kandidat beizubringen:

a. den Ausweis iiber bestandene #rztliche naturwissenschaftliche Priifung
(siehe Art. 47);

b. Zeugnisse iiber den Besuch theoretischer Vorlesungen iiber: 1. Anatomie;-—
2. Histologie; — 3. Embryologie; — 4. Physiologie;

¢. Zeugnisse iiber den Besuch folgender praktischer Kurse: 5. zwei Semester
Pripaririibungen; — 6. eines histologisch-mikroskopischen Kurses; —
7. Ubungen im physiologischen Laboratorinm.

Art. 49. Die anatomisch-physiologische Priifung zerfillt in eine praktisch-
schriftliche und in eine miindliche Abteilung.
In der praktischen Abteilung hat der Kandidat:

1. eine anatomische Prdparation binnen vier Stunden auszufiihren, sie zu
erliutern, sowie anderweitige ihm gestellte anatomische Fragen zu beant-
worten ;

histologische Priparate anzufertigen und zu erldutern;

3. eine schriftliche Klausurarbeit iiber ein physiologisches Thema oder iiber
einen von ihm selbst auszufiihrenden physiologischen Versuch zu liefern
(siehe Art. 30, Lemma 1 und 2).

Art. 50. Die miindliche Priifungsabteilung erstreckt sich iiber:
1. Anatomie;

2. Histologie und Embryologie ;

3. Physiologie.

Fiir die anatomisch-physiologische Priifung werden drei Fachnoten, welche
sich aus je zwei zusammengehirigen Einzelnoten zusammensetzen, erteilt.

1o
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Medizinische Fachpriifung.

Art. 51. Kandidaten, welche sich um Zulassung zur drztlichen Fachpriifung
bewerben, haben beizubringen:

@. den Ausweis iiber bestandene &rztliche anatomisch-physiologische Priifung
(siehe Art. 49 und 50);

b. Ausweise iiber 10 Semester medizinischer Studien ;

c. Zeugnisse iiber den Besuch von theoretischen Vorlesungen iiber: 1. all-
gemeine Pathologie und pathologische Anatomie; — 2. spezielle patho-
logische Anatomie; — 3. allgemeine Chirurgie; — 4. Hygieine; — 5. ge-
richtliche Medizin; — 6. Arzneimittellehre;

d. Zeugnisse iiber Praktiziren an folgenden Kliniken: 7. medizinische, zwei

Semester; — 8. chirurgische, zwei Semester; — 9. geburtshiilfliche, zwel
Semester; — 10. ophthalmologische, ein Semester; — 11. Poliklinik, ein
Semester ;

e. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Kliniken: 12. p#diatrische, ein
Semester; — 13. psychiatrische, ein Semester; — 14. dermatologisch-

venereologische, ein Semester;

f. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Kurse: 15. eines chirurgischen
Operationskurses; — 16. eines geburtshiilflichen Operationskurses; —
17. eines Sektionskurses.

Art. 52. Die #rztliche Fachpriifung zerfillt in eine praktische und in eine
miindliche Abteilung.

Art. 53. Die praktische Priifungsabteilung begreift folgende Fécher:
1. Pathologische Anatomie. Der Kandidat hat:

a. die vollstindige Sektion mindestens einer Koérperhohle auszufithren und
dabei iiber die ihm vorgelegten Fragen Auskunft zu geben;

b. mehrere pathologische, eventuell bakteriologische Priaparate, unter Zuhiilfe-
nahme des Mikroskops, zu erldutern und iiber die anschliessenden Fragen
Auskunft zu erteilen.

Fiir die pathologisch-anatomische Priifung werden zwei Einzelzensuren
gegeben, welche zusammen eine Fachnote bilden.

Art. 54. 2. Interne Pathologie und Therapie. Der Kandidat hat:

a. einen ihm zugewiesenen Krankheitsfall zu untersuchen und unmittelbar
hernach einen vollstindigen schriftlichen Bericht dariiber anzufertigen.
Die fiir Untersuchung und Bericht eingerdumte Zeit betrigt zusammen
hochstens sechs Stunden (vgl. Art. 30, Lemma 2). Nach Beendigung der
Arbeit ist dieselbe sofort dem Examinator oder einem von diesem Bevoll-
miéchtigten zu iibergeben;

b. an einem oder mehreren Krankheitsfillen die Untersuchung des oder der
betreffenden Kranken auszufiihren und iiber die ihm vorgelegten Fragen
miindlich Auskunft zu geben.

Fiir die Priifung in der internen Pathologie werden zwei Einzelnoten erteilt,
welche zusammen eine Fachnote bilden.

Art. 55. 3. Chirurgie und chirurgische Anatomie. Der Kandidat hat:

a. einen ihm zugewiesenen Krankheitsfall zu untersuchen und unmittelbar
hernach einen schriftlichen Bericht dariiber anzufertigen. Uber diesen
Bericht, sowie iiber diesen ganzen Teil der Priifung gelten die gleichen
Bestimmungen wie im Art. 54 a;

b. an einem oder mehreren Krankheitsfillen die Untersuchung des oder der
betreffenden Kranken auszufiihren, iiber die ihm vorgelegten Fragen miind-
lich Auskunft zu erteilen und eventuell einen Verband anzulegen;

c. mindestens zwei Operationen an der Leiche auszufilhren und dabei iiber
ihm vorgelegte Fragen betreffend die anatomischen Verhiiltnisse und die
theoretische Operationslehre Auskunft zu erteilen.
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Fiir die chirurgische Priifung werden drei Einzelnoten erteilt, welche zu-
sammen eine Fachnote bilden.

Art. 56. 4. Geburtshiilfe und Gyndkologie. Der Kandidat hat:

a. mehrere ihm zugewiesene geburtshiilfliche und gynikologische Fille zu
untersuchen und miindlich iiber die ihm vorgelegten Fragen Auskunft
zu erteilen;

b. am Phantom die Diagnose verschiedener Kindeslagen zu stellen; ferner
an demselben eine oder mehrere geburtshiilfliche Operationen auszufiihren.

Fiir die geburtshiilfliche Priifung werden zwei Einzelnoten erteilt, welche
zusammen eine Fachnote bilden.

Art. 57. 5. Augenheilkunde. Der Kandidat hat einen oder mehrere ihm
zugewiesene Kranke zu untersuchen und die im Anschluss an diese Fiélle ihm
vorgelegten Fragen miindlich zu beantworten.

Fiir diese Priifung wird eine Fachnote erteilt.

Art. 58. 6. Hygieine. Der Kandidat hat eine schriftliche Arbeit iiber ein
Thema aus der Hygieine abzufassen (vgl. Art. 30, Lemma 1 und 2).

Fiir diese Priifung wird eine Fachnote erteilt.
Art. B9. 7. Gerichtliche Medizin. Der Kandidat hat eine schriftliche Arbeit

(Befund und Gutachten) iiber einen gerichtsirztlichen, eventuell fingirten Fall
zu liefern, mit Einschluss psychiatrischer Fille (vgl. Art. 30, Lemma 1 und 2).

Fiir diese Priifung wird eine Fachnote erteilt.

Art. 60. Die miindliche Priifungsabteilung erstreckt sich iiber folgende Fiacher:
1. allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie; — 2. interne Pathologie
und Therapie mit Einschluss der Kinderkrankheiten; — 3. Chirurgie; — 4. Ge-
burtshiilfe mit Einschluss der Frauenkrankheiten; — 5. Hygieine; — 6. gericht-
liche Medizin; — 7. Psychiatrie; — 8. Arzneimittellehre.

Fiir jedes Fach wird eine Fachnote erteilt.

B. Fiir die Zahndrzte.

Art. 61. Die zahniirztliche Priifung zerfillt in drei Hauptabschnitte: 1. in
die naturwissenschaftliche Priifung; -— 2. in die anatomisch - physiologische
Priifung; — 3. in die Fachpriifung.

Zahnarztlich-naturwissenschaftliche Priifung.

Art. 62. Fiir diese Priifung gelten die gleichen Vorschriften, wie sie in
Art. 46 und 47 fiir die Arzte aufgestellt sind.

Zahnarztlich-anatomisch-physiologische Prifung.

Art. 63. Um den Zutritt zur anatomisch-physiologischen Priifung zu erlangen,
hat der Kandidat beizubringen:
a. den Ausweis iiber bestandene naturwissenschaftliche Priifung (vgl. Art. 47
und 62);
b. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Vorlesungen: 1. Anatomie; —
2. Histologie; —— 3. Embryologie; — 4. Physiologie; )
c. Zeugnisse iiber den Besuch folgender praktischer Kurse: 5. Ubungen im
Préapariren der Muskeln, Gefisse und Nerven des Kopfes und des Halses: —
6. Ubungen im Gebrauch des Mikroskops.
Art. 64. Die anatomisch-physiologische Priifung ist eine miindliche und
erstreckt sich iiber:
1. Anatomie, 1
2. Histologie, [ mit besonderer Beriicksichtigung der Zahnheilkunde.
3. Physiologie,
Fiir jedes Fach wird eine Fachnote erteilt.
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Zahnidrztliche Fachpriifung.

Art. 65. Kandidaten, welche sich num Zulassung zur zahnirztlichen Fach-
priifung bewerben, haben beizubringen:

a. den Ausweis iiber bestandene anatomisch-physiologische Priifung fiir Arzte
(vgl. Art. 49—50) oder Zahnirzte (vgl. Art. 64);

b. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Vorlesungen: 1. allgemeine Patho-
logie und pathologische Anatomie; — 2. allgemeine Chirurgie; — 3. spe-
zielle Pathologie und Therapie der Mundorgane;

¢. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Kliniken: 4. chirurgische, zwei
Semester; — 5. zahnérztliche, zwel Semester;

d. Zeugnisse iiber drei Semester Ubungen in Anfertigung von Zahnprothesen ;

e. Zeugnisse iiber drei Semester Ubungen in zahnirztlichen Operationen,
besonders in den verschiedenen Methoden der Fiillung kariGser Zihne.

Die sub b und ¢ verlangten Requisite konnen an einer vom leitenden Aus-
schuss anerkannten Fachschule oder an einer staatlichen Universitit, die sub
d und e verlangten auch im Werkstatt- und Operationszimmer eines diplomirten
Zahnarztes erlangt werden. In letzterem Falle ist ein Zeugnis tiber mindestens
zweijihrige Lehrzeit, welche aber erst nach Ablegung der anatomisch-physio-
logischen Priifung angerechnet wird, beizubringen.

In zweifelhaften Fillen ist es Sache des leitenden Ausschusses, iiber die in
letzter Hinsicht von Kandidaten beigebrachten Atteste zu entscheiden, ob die-
selben als ausreichend anerkannt werden kionnen.

Art. 66. Die zahnirztliche Fachpriifung zerfillt in eine praktische und in
eine miindliche Abteilung.
Art. 67. Die praktische Priifungsabteilung stellt folgende Anforderungen:

1. Die schriftlich ausgearbeitete Beantwortung zweier durchs Los gezogenen
Fragen aus irgend einem Gebiete der zahnidrztlichen Spezialwissenschaft. (VgL
Art. 30, Lemma 1 und 2.)

2. Untersuchung und Beurteilung eines oder zweier Individuen mit krank-
haften Affektionen der Mundhthle. Der Examinator kann anschliessend an diese
Untersuchung vom Kandidaten die sofortige Vornahme einer einschliagigen Ope-
ration verlangen.

3. Ausfiihrung von zwei Fiillungen karioser Zihne. Eine dieser Fiillungen
muss mit Gold gemacht werden.

4. Anferticung und Einsetzen einer Prothese. Die Wahl des hierzu zu
verwendenden Materials bleibt dem Ermessen des Examinators anheimgestellt.
Die Person, fiir welche die Prothese bestimmt ist, kann vom Kandidaten gestellt
werden.

Fiir jede dieser vier Leistungen wird eine Fachzensur erteilt.
Art. 68. Die miindliche Priifung erstreckt sich iiber folgende Ficher:

1. Spezielle pathologische Anatomie der Mundhohle und des Kauapparates
mit Beriicksichtigung der allgemeinen pathologischen Anatomie.

2. Hygieine der Mundhihle und Therapie der Mundkrankheiten mit Beriick-
sichtigung der Materia medica und der Narkose.

Fiir diese Priifung werden zwei Fachnoten erteilt.

: C. Filr die Apotheker.
Art. 69. Die pharmazeutische Priifung zerfillt in zwei Hauptabschnitte:
ndamlich: 1. in die Gehiilfenpriifung; 2. in die Fachpriifung.
Pharmazeutische Gehiilfenpriifung.

Art. 70. Kandidaten, welche die Zulassung zur Gehiilfenpriifung begehren,
haben nachzuweisen:
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a. ein auf die Ablegung einer Priifung gegriindetes Maturitiitszeugnis;
b. eine zweijihrige Lehrzeit bei einem oder mehreren diplomirten Apothekern.
Die betreffenden Ausweise miissen amtlich beglaubigt sein.

Lehrzeit, welche ohne Nachweis geniigender Maturitdt (inklusive eventuelle

Nachpriifung in Latein) zugebracht wird, darf nicht als solche angerechnet
werden.

(Siehe aunch Art. 24, Lemma 4.)

Art. 71. Die Gehiilfenpriifung ist eine praktische und eine miindliche.
Der praktische Teil besteht in:
1. Anfertigung von wenigstens drei Heilmitteln nach Rezepten;

2. Darstellung eines chemisch-pharmazeutischen und eines galenischen Pri-
parats der Pharmacopea helvetica;

3. zwei an Hand der Pharmacopeea helvetica vorzunehmenden Priifungen
offizineller Droguen oder Praparate.
Uber alle unter Ziffer 2 und 3 aufgezihlten Arbeiten ist ein schriftlicher
Bericht auszufertigen.
Fiir diese Priifung werden drei Fachnoten erteilt.
Art. 72. Die miindliche Priifung erstreckt sich iiber:
elementare Botanik und namentlich Kenntnis der Arznei- und Nutz-
pflanzen :
elementare Physik:
elementare Chemie;
elementare Pharmakognosie;
. Rezeptirkunst, Dosenlehre und Préparatenkunde.
Fur diese Priifung werden fiinf Fachnoten erteilt.

Art. 73. Der Ausweis iiber die bestandene Gehiilfenpriifung berechtigt zur
Bekleidung einer Gehiilfenstelle im Gebiete der Schweiz.

U‘E“‘FD!\D &

Pharmazeutische Fachpriifung.

Art. 74. Um den Zutritt zur pharmazeutischen Fachpriifung zu erlangen,
hat sich der Kandidat auszuweisen:

a. iiber bestandene Gehiilfenpriifung (vgl. Art. 71 und 72);

b. iiber wenigstens einjihrige, amtlich beglaubigte Konditionszeit bei einem,
resp. mehreren diplomirten Apothekern.

Konditionszeit wird erst gerechnet nach einer mit Erfolg bestandenen
Gehiilfenpriifung ;

c. iiber den Besuch folgender Vorlesungen: 1. anorganische Chemie; —
2. organische Chemie; — 3. analytische Chemie und Toxikologie; —
4. pharmazeutische Chemie; — 5. Analyse der Lebensmittel ; — 6. Physik;
— 7. Zoologie; — 8. Mineralogie; — 9. allgemeine Botanik; — 10. syste-
matische Botanik; — 11. pharmazeutische Botanik; — 12. Pharma-
kognosie; — 13. Mikroskopie; — 14. Hygieine;

d. iiber im ganzen wenigstens vier vollstindig absolvirte Semester Studien
an einer Universitit oder pharmazeutischen Fachschule und vier Semester
Arbeiten im Laboratorium der betreffenden Anstalt.

Wiihrend der Studienzeit darf sich der Kandidat in keinerlei Konditions-
verhéltnissen befinden.

Art. 75. Die pharmazeutische Fachpriifung zerfillt in eine praktisch-schrift-
liche und in eine miindliche Abteilung.

Der praktische Teil der pharmazeutischen Fachpriifung besteht in:

1. Darstellung von zwei chemisch-pharmazeutischen Priparaten;

2. qualitativer Analyse einer verfilschten oder gifthaltenden Substanz (Arznei-
oder Lebensmittel);
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qualitativer Analyse eines Gemisches von hichstens sechs Stoffen:
zwel quantitativen Analysen eines Stoffes in einem Gemenge, die eine
auf gewichtsanalytischem, die andere auf volumetrischem Wege.

Uber alle unter Ziffer 1 bis 4 aufgezihlten Arbeiten ist ein schrift-
licher Bericht auszufertigen;
mikroskopischer Bestimmung einiger Substanzen:

6. Ausfiihrung einer schriftlichen Arbeit {iber ein Thema aus der Pharmazie
oder Pharmakognosie oder angewandten Chemie (vgl. Art. 30, Lemma 1
und 2).

Fiir die unter 1 und 4 aufgezihlten Leistungen werden je zwei Einzelnoten
= je einer Fachnote, fiir die iibrigen je eine Fachnote erteilt.
Art. 76. Die miindliche Priifung erstreckt sich iiber:
allgemeine und systematische Botanik;
pharmazeutische Botanik:
Physik:
theoretische (anorganische und organische) Chemie:
pharmazeutische und forense Chemie;
analytische Chemie und Analyse der Lebensmittel:
Pharmakognosie ;
. Pharmazie (Kenntnis der galenischen Priparate der Pharmakopie).
Fiir diese Priifung werden acht Fachnoten erteilt.

=

(W1
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D. Fiir die Tierdirzte.

Art. 77. Die l;rﬁfung der Tierdrzte zerfdllt in drei Hauptabschnitte, nim-
lich: 1. in die naturwissenschaftliche; — 2. in die anatomisch-physiologische; —
3. in die Fachpriifung.

Tierdrztliche naturwissenschaftliche Priifung.

Art. 78. Behufs Zulassung zur naturwissenschaftlichen Priifung werden
folgende Nachweise verlangt:

a. ein’ auf Ablegung einer Priifung gegriindetes Maturitiitszeugnis:

b. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Vorlesungen: 1. Physik; — 2. Chemie;
— 3. Botanik; — 4. Zoologie;

¢. ein Zeugnis iiber den Besuch cines praktischen Kurses im chemischen
Laboratorium.

_ Art. 79. Die naturwissenschaftliche Priifung ist eine miindliche und erstreckt
sich iiber: 1. Physik; — 2. Chemie; — 3. Botanik; — 4. Zoologie.
Fiir diese Priifung werden vier Fachnoten erteilt.

Der Ausweis iiber bestandene tierirztliche naturwissenschaftliche Priifung

gibt kein Recht auf Zulassung zur drztlichen und zahnirztlichen anatomisch-
physiologischen Priifung.

Tierdrztlich-anatomisch-physiologische Priifung.
Art. 80. Behufs Zulassung zur anatomisch-physiologischen Priifung hat der
Kandidat beizubringen:
a. den Ausweis iiber bestandene naturwissenschaftliche Priifung (siehe Art.79);

b. Zeugnisse iiber den Besuch folgender Vorlesungen: 1. Anatomie ; — 2, Histo-
logie; — 3. Embryologie; — 4. Physiologie ;

c. Zeugnisse iber zwei Semester Pripaririibungen ;

d. ein Zeugnis iiber einen vollstindigen mikroskopischen Kurs.

Art. 81, Die anatomisch-physiologische Priifung zerfillt in eine praktisch-
schriftliche und in eine miindliche Abteilung.
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Im praktischen Teil hat der Kandidat

1.

2.
3.

eine Korperhohle ganz oder teilweise zu exenteriren, ferner ein von ihm
selbst verfertigtes Priparat zu erliutern und iiber andere ihm vorgelegte
Priparate Auskunft zn geben;

mikroskopische Priparate herzustellen und zu erldutern;

eine schriftliche Arbeit iiber ein physiologisches Thema abzufassen (vgl.
Art. 30, Lemma 1 und 2).

Art. 82. Die miindliche Abteilung erstreckt sich iiber: 1. Anatomie; —
2. Histologie und Embryologie; — 3. Physiologie.

Art. 83. Fiir die tierdrztliche anatomisch-physiologische Priifung werden
drei Fachnoten erteilt, welche sich aus je zwei zusammengehirigen Einzelnoten
zusammensetzen.

Tierdrztliche Fachpriifung.

Art. 84. Kandidaten, welche zur tierirztlichen Fachpriifung wollen zu-
gelassen werden, haben beizubringen:

a.

b.

C.

d.

den Ausweis iiber bestandene anatomisch-physiologische Priifung (vgl.
Art. 81—83);

Zeugnisse iiber im ganzen wenigstens acht Semester Studien an einer
offentlichen Tierarzneischule;

Zeugnisse fiber den Besuch theoretischer Vorlesungen in den Féchern,
welche Priifungsfiicher sind;

Zeugnisse iiber den Besuch folgender Kurse:

zwel Semester Klinik der Haustiere, als Praktikant;

eines Kurses Ubungen im Gebrauch des Mikroskops

eines Kurses in Fleischbeschau und Milchuntersuchungen ;

eines praktischen Kurses in der Operationslehre und im Hufbeschlag;
eines pathologisch-anatomischen Demonstrationskurses.

G je G pa

Art. 85. Die tieriirztliche Fachpriifung zerfillt in eine praktische und in
eine miindliche Abteilung.

Der praktische Teil der Priifung umfasst:

. die Anfertigung und Erliunterung eines mikroskopischen Priparates und

die Erklirung mehrerer vorgelegten mikroskopischen Priparate; Zensur:
eine Fachnote; :

die Vornahme einer Sektion nebst miindlicher Darstellung der Ergebnisse ;
Zensur: eine Fachnote;

und 4. die Untersuchung eines innern und eines dussern klinischen Falles
beim Pferd, sowie eines innern und eines dussern Falles beim Rindvieh
oder kleinern Haustier, nebst sofortiger schriftlicher Berichterstattung
iiber Diagnose, Progmose und Heilplan bei allen vier Fillen; fiir jeden
der vier Fille wird eine Einzelnote gegeben. Die beiden Einzelnoten
fiir die innern, ebenso die beiden Einzelnoten fiir die dussern Fille bilden
zusammen je eine Fachnote;

eine chirurgische Operation nebst Anlegung eines Verbandes; Zensur:
eine Fachnote ;

eine praktische Ubung im Hufbeschlag, mit Ausnahme der Anfertigung
des Eisens, nebst einschliigigen theoretischen Fragen aus der Hufbeschlags-
lehre; Zensur: eine Fachnote;

eine praktisch-miindliche Darstellung des Exterieurs bei einem lebenden
Pferde und bei einem Rind; Zensur: eine Fachnote;

eine schriftliche Arbeit (Befund und Gutachten) nach einem vorliegenden
oder nach seiner Atiologie fingirten gerichtlichen oder tierdrztlich-polizei-
lichen Falle (vgl. Art. 30, Lemma 1 und 2); Zensur: eine Fachnote;
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9. eine schriftliche Arbeit aus Hygieine oder Tierzucht; Zensur: eine Fach-
note;

10. Markt- und gesundheitspolizeiliche Untersuchung von zwei Fleisch- oder
Milchproben; Zensur: eine Fachnote.

Art. 86. Im miindlichen Schlussexamen wird gepriift iiber: 1. pathologische

Anatomie und allgemeine Pathologie ; — 2. spezielle Pathologie und Therapie ; —
3. Arzneimittellehre ; — 4. Hygieine und Diidtetik; — 5. Tierzucht und Rassen-
lehre; — 6. Chirurgie; — 7. Geburtshiilfe; — 8. gerichtliche und polizeiliche

Tierheilkunde, mit Beriicksichtigung der einschligigen Gesetzgebung.
Fiir diese Priifung werden acht Fachnoten erteilt.

Schluss- und Ubergangsbestimmungen.

Art. 87. Schweizerischen Medizinalpersonen, welche im Ausland Priifungen
abgelegt haben, kaun der leitende Ausschuss unter Wiirdigung der betreffenden
Priifungsausweise die entsprechenden eidgendssischen Priifungen ganz oder teil-
weise erlassen und die daherigen Priifungsausweise und Diplome erteilen.

Beziiglich nichtschweizerischer Medizinalpersonen, welche im Ausland Prii-
fungen abgelegt haben, wird auf das Bundesgesetz iiber Freiziigigkeit des Medi-
zinalpersonals vom 19. Dezember 1877, Art. 1, litt. ¢, verwiesen, welcher lautet:

Art. 1. Zur freien Ausiibung ihres Berufes im Gebiete der ganzen Eid-
genossenschaft sind befugt:

c. diejenigen Personen der genannten Berufsarten, welche in ausldndischen
Staaten auf Grund einer abgelegten Staatspriifung ein Diplom zur un-
bedingten Ausiibung der Praxis im Gebiete der betreffenden Staaten
erworben haben, falls mit diesen Staaten auf dem Vertragswege Gegen-
seitigkeit vereinbart ist. In Ausnahmsféillen hingt es von dem Ermessen
der Aufsichtsbehtrde ab, auf Grund der Ausweise zu bestimmen, unter
welchen Bedingungen die Gewidhrung des Diploms zu erfolgen hat.

Art. 88. Ausnahmsweise kann bis auf weitere Regelung der Verhiltnisse
schweizerischen Arzten, Zahnirzten, Apothekern und Tierdrzten italienischer
Zunge, welche an einer der vom Bundesrat auf das Gutachten des leitenden
Ausschusses zu bezeichnenden italienischen Lehranstalten das Diplom zur un-
pedingten Ausiibung der Praxis im ganzen Gebiet von Italien erworben haben,
ein eidgendssisches Diplom erteilt werden.

Art. 89. Gegenwirtige Priifungsordnung tritt mit dem 1. Januar 1900 in
Kraft.

Durch dieselbe wird die Verordnung fiir die eidgendssischen Medizinal-
priifungen vom 19. Miirz 1888 (A. 8. n. F. X, 497) aufgehoben.

Die Mitglieder der bestehenden eidgendssischen Priifungskommissionen
bleiben bis zu deren Neubestellung in Funktion.

Art. 90. Denjenigen Kandidaten, welche ihre Fachstudien vor dem 1. April
1898 begonnen haben, bleibt das Recht vorbehalten. ihre Priifungen nach den
besondern Priifungsbestimmungen der alten Verordnung vom 19. Marz 1888
abzulegen. — Mit dem 1. Januar 1901 kommt fiir alle Kandidaten die gegen-
wirtige neue Verordnung in ihrem vollen Umfang zur Anwendung.

Art. 91. Der Bundesrat sorgt gemiiss den Vorschriften des Bundesgesetzes
vom 19. Dezember 1877 fiir die Vollziehung der vorstehenden Verordnung und
behilt sich vor, spiiter allfillig notwendig werdende Anderungen derselben inner-
halb des genannten Gesetzes von sich aus vorzunehmen.
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Anhang.

1. Priiffungsformulare.

Nr. 1. An den Ortsprisidenten zu ... :
A M. le Président local a ...

Anmeldungsgesuch Demande d’inscription
zu pour
den am ... ... beginnenden | les examens ...
.......................................... Priifungen. | commencant le ... 19.. ...

(Art. 22 du réglement.)

1 f Name und Vorname |
"1 Nom et prénom |
[ Geburtsjahr \
"1 Année de naissance |
3 / Heimatort (und Kanton) }
"\ Lieu d'origine (et canton
| Wohnort (Adresse wihrend der Priifung) )\

4'1 Domicile (Adresse pendant 'examen) y .. ¢ - - .
Haben Sie sich fiir die gleiche Priifung schon ein oder mehrere l
Mal angemeldet? Antwort: -
Bejahenden Falls: wo und wann?
Sind Sie mit Threr Anmeldung abgewiesen worden? Antwort:\
5 Bejahenden Falls: wo und wann?
"] Vous étes-vous déja inscrit une ou plusieurs fois pour le]
méme examen? Réponse: s
En cas de réponse affirmative: ot et quand ? J
Votre demande d'inscription a-t-elle été écartée? Réponse:)

En cas de réponse affirmative: olt et quand?

| Beilagen o\
| Pitces justificatives |

Die Ausweisschriften sind in Enveloppen einzuliefern.

Les pikces justificatives seront remises au président local sous enveloppe.
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Nr. 2. Eidgenissische Medizinalpriifungen.
Liste der zur ... .. Priiffang in.. ... .
angemeldeten Kandidaten.
Liste des candidats annoncés pour l'examen ... ... . ST S ———
BT e B e

(Eine Abschrift dieser Liste ist jeweilen nach Schluss der Inskription, resp.
nach abgelanfener Anmeldefrist, sofort an das eidg. Departement des Innern zu
iibersenden.)

(Une copie de cette liste doit étre envoyée immédiatement aprées l'expiration
du délai d’inscription au Département fédéral de I'Intérieur.)
(Art. 7 et 13 du Réglement.)

Anmeldefrist abgelaufen am ...
Délai d’inscription jusqu’au
I = ] = == I
=2g ===
Name £ 7 Z Heimatkanton | 25 £5§ | Zutritt | Bemerkungen
Nr. und Vorname | £ < :'.é Canton EE 33 | bewilligt i
Nom et prénom | £ =3 d’origine == 55 | Admis Observations
° == =E EE
2] L s
e E o e N I
................................... ;.“,..._..A,,,,,,,‘__._..,A.... T T | s R S w e s S R
_____________________ den 19
le J o AR
Unterschrift des Ortsprasidenten:
Signature du président local:
—
Nr. 3. Nr... ...

Eidgenissische Priifungen fiir Medizinalpersonen.

Quittung fiir Anmeldegebiihr.
(Art. 22 der Verordnung.)

Der Unterzeichnete bescheinigt anmit, von Herrn ...
bei seiner Anmeldung zur .. .. . Priifung in......... .
die Summe von Fr. D erhalten zu haben.
.......................... den ... TSR . -S—

Die Anmeldegebiihr wird unter keinen Umstiinden zuriickerstattet (Art. 22
der Verordnung).
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Nr. 4. Eidgenissische Medizinalpriifungen.

Zutrittsbewilligung.
(Art. 26 der Verordnung.)

Im Namen des leitenden Ausschusses wird hiemit dem

5 (57 1 R U S
der Zutritt zur = . Prufung in
2118 A L e _— erteilt.
Vor Beginn der Prufung ist die reglementarische Priifungsgebiihr an die
auf dem Priifungstablean bezeichnete Rechnungsstelle mit Fr.. ... zu
entrichten.

Die Quittung ist beim ersten Priifungsabschnitt dem leitenden Examinator
vorzuweisen.

v B o o L L R ST 19.......

Nr. 5. ) R,
Eidgenissische Medizinalpriifungen.
Quittung.
(Art. 10, 26 und 44 der Verordnung.)
Der Unterzeichnete bescheinigt anmit, von Herrm ... . .. ... ,
nach Einsicht seiner Zutrittsbewilligung zur........._______. Priifang in.........
die Summe von Fr. ... erhalten zu haben.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3 | | R | SR—

NB. Diese Quittung ist beim ersten Pruﬁmgsabschmtt dem leitenden Exami-
nator vorzuweisen.

B st Priifungen. 7

Eidgeniossische Priifungen fiir Medizinalpersonen.

Empfangshbescheinigung fiir Honorare.
(Siehe Regulativ im Anhang zur Verordnung.)

Sitzungsgelder: . ... Halbtage zu Fr. ... . Fr. ... R
Ersatz des Fahrgeldes von ... ii}iii‘ zuriick L, o
Praktische Priifung von .......... Kandidaten & ... P
(Regulativ ... . ... ) SR

Entschidigung des Priisidenten fiir Bareauarbeit ........ Kandi-
daten a4 Fr.10 . . . . . . . . . .+ .+ « . . . p e ion
Bedienung . . . . . . . . . . . . .o o. .. L E—
Fr.

________________________ dem ... .. .19 .

Emgesehen fiir den leitenden Ausschuss,
Der Ortsprasident:
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Ne:. 7.
Eidgenissische Medizinalpriifungen. — Examens fédéraur de médecine.
.................................... ... Priifongen in.............
Examens ... des ... &

(Eine Abschrift dieses Priifungsverzeichnisses ist jeweilen nach Schluss der Priifungen sofort
an das eidgeniissische Departement des Innern zu iibersenden.)

(Une copie de ce tableau d’examens doit étre envoyée immédiatement apriés la cloture
des examens au Département fédéral de 1'Intérieur.)

1 g IEE - | z
| < o - it —_
| e % By _o| |2 E23zi 2
t g 5 8 | ¢ g Zw3T | |Eg3E235z | =
s | a2 & < 3 g =55 B2 =2 27 25~ =
£2| Ee®ag | 5 = =S| BEE¥E | 2 Em=hL 38T o
= Eguﬂﬁu pg .2 =L ﬁﬂ& z|~am= r= m_—_.ﬂﬁ‘ %2
~L EE®RZ2 QL |==| B G 23| € 2T |x°| ERETE FTwE| 3
|22 e TF L2 23| 8% | 2g |Fc| EE8E, |E~| 2@ 2w | = &
= R e =z |wE| 28 e HMEl 2 =8 =2 = 'ﬂq"':d—\:‘mzl =8
8ol = BE2ESE |EF| E2 | EE |03 B8 5™ |®g|R23%8&E3<sa2g| E ¢
Sl E8 3278 |Eg| Em | 2 & |S8| 22 2y [22|TSsERe===2% E B |
T = 82 5 2= T S BE LE&—e ZToisE T ME=o o a8 |
== T RSS2 Tl B2 = = A E KZ EmuMa ¥ Z e
sEl (ES= 33 |38 z 5= EA o= Z o s om = RO iy
== Z2 5= E = = el = OH S T8 EE2 Sz~ A=
-z EET =% 2 = o gl | M EESEE T BT
572 8 & | & EE E¥S3 | |25 58% =22 =
= 1.8 B E| 2R 4% 2° Sym 3 &
@ = g 2 = 2825 =
i = S8R “ S
Is \
SN SRTPUURUI R SR TR S —— S A————— ST
________________________ dem \ .19
le [
Unterschrift des Ortsprisidenten:\
Signature du président local:
Nr. 8.

Protokoll der naturwissenschaftlichen Priifung fior ... ...
der Her¥h . ......comeneisissimspeanas SIS, | S ——— , geboren 18 . .
(Art. 47, 62, 79 der Verordnung.)

l Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:
T T o (U e e
2, Chemie (anorganische u. organische) | ... N I F—— ‘
3.Botanik . . . . . e
4. Zoologie mit vergleichender Anatomie | ... . N S
......... Noten unter .. ... ... Durchschnitt ... Ausweis ... erteilt.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Ausweises, nach Art. 35 der
Verordnung eine Wartefrist auferlegt hat, so ist dies hier zu bemerken.

Fiir jedes Priifungsfach wird eine Fachnote erteilt. Nr. 6 ist die beste,
Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 9. Priifungsausiweis.
Dass Herr. 140 ) SO s s
geboren 8., die naturwissenschaftliche Priifung fir ... ... ...

gemiiss den Vorschriften der Priifungsverordnung mit Erfolg bestanden habe,
wird demselben hiemit bezeugt.

den .. 19

4. Zoologie mit vergleichender Anatomie ...
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
Nr. 10. =

des Herrn......................_.__............. YOI geboren 18.....
(Art. 49 und 50 der Verordnung.) (Art. 81 und 82 der Verordnung.)

Fiacher.

1. «. Anatomische Priiparation ‘
b. Anatomie (miindlich) . . . . .| ... s e R S
2. a. Histologische Praparate P SO [ . A S —
b. Histologie u. Embryologie (mundl) ‘ ..................................................... g
3. a. Schriftliche Arbeit aus Physmlogm S
b. Physiologie (miindlich) . . e A e s S A SR B

.......... Einzelnoten unter .. . .Fachnoten unter,._,_______ Durchschnitt. ...
Ausweis ... ... erteilt.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Ausweises, nach Art. 35 der
Verordnung eine Wartefrist auferlegt hat, so ist dies hier zu bemerken.

Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:

Fiir die Priifung werden drei Fachnoten erteilt, welche sich auns je zwel
Einzelnoten (fiir 1« + 10, 2a¢ + 20, 3¢ + 3b) zusammensetzen.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.

Nr. 1L Priifungsausweis.
07T S R S VOI.....on B s .
geboren 18...., die anatomisch-physiologische Priifung AL o

gemiss den Vorschriften der Priifungsverordnung mit Erfolg bestanden habe
wird demselben hiemit bezeugt.

Noten:
Anatomische Pridparation . .. [ .
Anatomie (miindlieh) ... ...
Histologisohe PEAPRTATE ... ... . oo vt mmememamtss as SHE S
Histologie und Embryologie (miindlich) .........................
Schriftliche Arbeit aus Physiologie
. Physiologie (miindlich)..... .. ... ... ... ..

Nr. 6 1st die beste, Nr. 1 die germgste Note.

o

SR SR &R
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Nr. 12

Protokoll der praktischen Abteilung der medizinischen Fachpriifung

des Herrn cand. med. ...

(Art. 53—59 der Verordnung.)

1. Pathologische Anatomie (Art. 53):
a. Autopsie ;
b. Erlinterung pathologlscher Prii-
parate . .
2. Pathologie und Thera.ple (Art D-L)
a. Fall I mit Bericht . ;
b. Fall II ete.
3. Chirurgie und chu'urgische Anatomie
(Art. 55):
a.Fall I mit Bericht .
b.Fall II ete.
¢. Operationen u. a.natomlsche Fragen
4. Geburtshiilfe u. Gynikologie (Art. 56):
a. Untersuchung von Féllen
b. Diagnostik und Operationen am
Phantom .
5. Augenheilkunde (Art 57)

6. Schriftliche Arbeit aus der 'Hy.gleme

(Art. 58)

7. Schriftliche Arbeit aus der gencht-

lichen Medizin (Art. 59) .

,,,,,,,,,,,, Einzelnoten unter ......... .
Durchsehnitt

Zur miindlichen Priifung ...

Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:

zugelassen.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Zutritts zur miindlichen Priifung,
lant Art. 35 der Verordnung eine besondere Wartefrist festsetzt, ist dies hier

zu bhemerken.

Fir die Priifung werden sieben Fachnoten erteilt,

welche sich bei den

Fichern 1, 2, 4 aus je zwei, bei Chirurgie ans drei Einzelnoten zusammensetzen.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 13.
Protokoll der miindlichen Abteilung der medizinischen Fachpriifung
des Herrn cand. med. ... . .
voo . ..., Kanton . ... geborem18..
(Art. 60 der Verordnung.)

Ficher. i Noten und Unterschriften der Herren
| Examinatoren:

1. Allgemeine Pathologie und patho- |
logische Anatomie ‘

2. Spezielle Pathologie und Theraple

mit Einschluss der Kinderkrank- |

heiten . T
3. Chirurgie . . L I A S S "
4. Geburtshiilfe m1t Einschluss der |

Frauenkrankheiten . . . . . .|
5. Hygieine . . s % m & ® ‘ ............................................................
6. Gerichtliche MBd]lel . I
7. Psychiatrie . e m v om w5 w ] et s s ek
8. Arzneimittellehre . . . . . . . . S
e Fachnoten unter ... . Durchschnitt ... Diplom ... .-
Diplom-Adresse: ...

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Diploms, nach Art. 35 der
Verordnung eine hesondere Wartefrist festsetzt, so ist dies hier zu bemerken.

Fiir die Priifung werden acht Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.

Nr. 14
Protokoll der anatomisch-physiologischen Priifung fiir Zahniirzte

de8 HBFER ..o osmsmmmpmunsaimpamssnss von ..., geboren 18
(Art. 64 der Yerordnung)

Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:

1. Anatomie .
2. Histologie
3. Physiologie .

_____________ Noten unter ... Durchsehnitt . . . . Ausweis ... .. erteilt.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Ausweises, nach Art. 35 der
Verordnung eine Wartefrist auferlegt hat, so ist dies hier zu bemerken.

,den e 19.......
Das priisidirende Mitglied des leitenden Ausschusses:

Fiir die Priifung werden drei Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 15. Priifungsausiceis.
Dasg Helr ..o B {1 <
geboren 18 ... . , die anatomisch- phyalologlache Prufunﬂ fiir Zahnirzte gemiss

den Vorschriften der Priifungsverordnung mit Erfolg bestanden habe, wird dem-
selben hiemit bezeugt.

. den 19.

Im Namen des leitenden Ausschusses:

1. Anatomie .. o S
2 Histologit oooooivnmmvnmes s
3. Physiologie ... . :

Nr. 6 ist die beste, Nr.1 die geringste Note.

Nr. 16,
Protokoll der praktischen Abteilung der zahndrztlichen Fachpriifung
des Herrm ... ... .. ... . von ... , geboren 18
(Art. 67 der Verordnung)

Ficher. Noten und Untersehriften der Herren
Examinatoren:

1. Schriftliche Arbeiten iiber zahn-
arztliche Spezialwissenschaft:

. [ ——————

B .o oo g Jn mrmssemmm—eas——————
2, [ntersuchung krankhafter Affek-

tionen der Mundhohle . . . . . | .
3. Fiillung karigser Zéhne:

a. mit Gold .

bh. mit anderm \.wIatenal
4. Prothese

............... Einzelnoten unter ............. ... Fachnoten unter
Durchschnitt . .. .. Zur miindlichen Priifang .. ... . zugelassen.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Zutritts zur miindlichen Priifung.
nach Art. 35 der Verordnung eine besondere Wartefrist festsetzt, so ist dies
hier zu bemerken.

Das prasidirende Mitglied des leitenden Ausschusses:

Fiir die Priifung werden vier Fachnoten erteilt, welche sich bei Nr. 1 und
3 aus je zwei Einzelnoten zusammensetzen.

Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 17.
Protokoll der miindlichen Abteilung der zahndirztlichen Fachpriifung
i T 5 11 OO, S WL emprovnsnuseuepass o , geboren 18

(Art. 68 der Verordnung.)

Féacher: f Noten und Unterschriften der Herren
’ Examinatoren :
1. Spezielle pathologische Anatomie der ,
Mundhéohle ete. . \
2. Hygieine der Mundhéhle und The-
rapie der Mundkrankheiten etc.

............. Fachnoten unter ............. Durchsehnitt ... .. Diplom ... .
Diplom-Adresse :

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Diploms, nach Art. 35 der
Verordnung eine besondere Wartefrist festsetzt, so ist dies hier zu bemerken.

Fiir die Priifung werden zwei Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.

Nr. 18.
Protokoll der pharmazeutischen Gehiilfenpriifung
des Herrn ... . von ... , geboren 18
(Art 71 und 72 der Verordnung.)

I. Praktische Priifung. Noten und E;‘é‘;?gi{éﬁtg:_ der Herren

1. Anfertiomng von Hellmitteln . . . | ... i ccimiismmessmsmssi
2. Darstellung von zwei Prdparaten .
3. Priifung von Drogen . . . . . ‘ _________________________________________________________
II. Miindliche Priifung.
Elementars Botanik « « : : & ¢ | socmmm e o o st
Elementare Physik . . . . . . e s A S :
Elementare Chemie . . . . . . |

Elementare Pharmakognosie . . . | ... :
Rezeptirkunst, Dosenlehre und Pri-
paratenkunde . . . . . . . .| e s AR o s

PRSL' =

............. Fachnoten unter . . ~ Durchschnitt ... Ausweis ... erteilt.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Ausweises, nach Art. 35 der
Verordnung eine Wartefrist auferlegt hat, so ist dies hier zu bemerken.

o B . ooimesine S e SR 19 .

Fiir die Priifang werden acht Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 19. Priifungsausieis.
Dass Herr. .. ... ... VO ...
geboren ........... , die pharmazeutische Gehiilfenprifung gemiss den V orschriften

der Priifungsverordnung Jmt Erfolg bestanden habe, wird demselben hiemit
bezeugt.

Not en:
I. Praktische Priifung.

Anfertigung von Heilmitteln ...
Darstellung von Zwel PREDRIEIEN i owoisn concnmmammmssmmsos s
Priifung von Drogen................. ... e ——E

IT. Miindliche Priifung.

Botanik ...
Physik ... ... U e S,
Chemie .. ... S ———- TR ,
Pharmakognosie ... ... ..
. Rezeptirkunst, Dosenlehre und Priparatenkunde ... . .

Nr. 6 ist die beste Nr.1 die geringste Note.

Nr. 20.
Protokoll der praktischen Abteilung der pharmazeutischen Fachpriifung
des Herrn cand. pharm. ...

el i

" pas o

(Art. 75 der Verordnung.)

Ficher:- Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:

1. Darstellung von Pridparaten mit

Bericht:

R T (RS e S .

e oo .
2. Giftanalyse mit Bericht . . o e
3. Qualitative Analyse mit Bericht . |
4. Quantitative Analyse mit Bericht:

a. auf gewichtsanalytischem Wege | . . .

b. aut volamelrisehem Weme . » & | cooseesin s
5. Mikroskopische Bestimmung . . . | ..
6. Schriftliche Arbeit P S ———
............... Einzelnoten unter ... - . Fachnoten unter ... .
Durchschnitt..... = Zur mundhchen Prufung ,,,,,,,,,,,,,,, zugelassen.

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Zutritts zur miindlichen Priifung,
laut Art. 35 der Verordnung eine besondere Wartefrist festsetzt, ist dies hier
zu bemerken.

Fiir die Priifung werden sechs Fachnoten erteilt, welche sich bei Nr. 1
und 4 aus je zwei Einzelnoten zusammensetzen.

Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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Nr. 21.

Protokoll der miindlichen Abteilung der pharmazeutischen Fachpriifung

des Herrn cand. pharm.. ...
VON.. . . Kanton............. , geboren 18

¢@ teooro

e

(Art. 76 der Verordnung.)

Ficher: | Noten und Unterschriften der Herren
. < Examinatoren:
Allgemeine und systematische Bo-

tanik . e e e
Pharmazeutlsche Botamk T ET——
Physik .

Theoretische (anorgamsche und or-
ganische) Chemie . . . S <N S S P S
Pharmazeutische und forense Chemie | . . . .
Analytische Chemie und Analyse der
Lebensmittel

Pharmakognosie :

Pharmazie (Kenntnis der galenlschen
Priparate der Pharmakopie).

........ Fachnoten unter ............ Diplom . Daurchschnitt .. ...

Diplom-Adresse: ...

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Diploms, nach Art. 35 der

Verordnung eine Wartefrist festsetzt, so ist dies hier zn bemerken.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yden 19

Fiir die Priifung werden acht Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.

Nr. 22,
Protokoll der praktischen Abteilung der tierdrztlichen Fachpriifung
des Herrn cand. med. veter. . ..
VOO , Kanton . .. ., geboren 18
(Art. 85 der Verordnung.)
Ficher: Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:
1. Mikroskopische Priifung . . . . | . P S ——
2. Sektion . . W SO I
3. Khmsche Prufung mit Bericht:
.innerer Fall beim Pferd . . . |
b. innerer Fall beim Rindvieh . . | .o ST L - —
4., a. dusserer Fall beim Pferd . ; o
b. dusserer Fall beim Rindvieh . . . .
5. Chirurgische Operation . . . . | ... sl emnnnihe ET—
6. Cbung im Hufbeschlab g = o o« |
7. Exterieur . | e eissesssfion e mmnn s SR
8. Schriftliche Arbeit aus der gerlcht- !
lichen oder pohzelhchen Tierheil- |
kunde . . L s

. Schriftliche Arbeit aus Hyg'leme ‘

oder Tierzucht.

. Untersuchung von Fleisch- und
MlBEPBOREE. . + . « o o & ¢ | comceecmemm—————————- .
,,,,,,,,,,, Einzelnoten unter ............... ... ... Fachnoten unter ... .

Durch:chmtt ............. Zur miindlichen Prufuno ... zugelassen.
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Falls die Kommission, bei Verweigerung des Zutritts zur miindlichen Priifung,
laut Art. 35 der Verordnunv eine besondere Wartefrist festsetzt, ist dies hier
zu bemerken.

Das prisidirende Mitglied des leitenden Ausschusses:

Fiir die Priifung werden 10 Fachnoten erteilt, von welchen diejenigen fiir
Nr. 3a und b, sowie fiir Nr. 4 @ und b sich aus je zwei Einzelnoten zusammen-
setzen.

Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.

Nr. 23.
Protokoll der miindlichen Abteilung der tierdrztlichen Fachpriifung
dés Herrn cand, iled. VIEE, .ooococconimmmmmmmmimasmmmsasssssigss SRR e e

(Art. 86 der Verordnung.)

Ficher: Noten und Unterschriften der Herren
Examinatoren:

[y

Pathologische Anatomie und all-
gemeine Pathologie . . . . . .| .
Spezielle Pathologie und Theraple ......... o
Arzneimittellehre . . . .

Hygieine und Didtetik .

Tierzucht und Rassenlehre
Chirurgie . .

Geburtshiilfe .

Gerichtliche und pohzelhche Tier-
heilkunde . . « 5 @

D0 A et phicl PO

............. Fachnoten unter ... Diplom
Diplom-Adresse: ...

Falls die Kommission, bei Verweigerung des Diploms, nach Art. 35 der
Verordnung eine Wartefrist festsetzt, so ist dies hier zu bemerken.

Fiir die Priifung werden acht Fachnoten erteilt.
Nr. 6 ist die beste, Nr. 1 die geringste Note.
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2. Regulativ iiber die Entschidigungen der Examinatoren und Abwarte.

A. Auswirtige Examinatoren:

Sie erhalten Fr. 30 fiir jeden ganzen, Fr. 15 fiir jeden halben Tag not-
wendiger Abwesenheit vom Hause, iiberdies Ersatz des Fahrgeldes.

B. Am Ort wohnende Examinatoren:
I. Miindliche Priifungen:
Die Entschidigung betrigt Fr. 10 fiir jeden effektiven halben Sitzungstag.
I1. Praktisch-schriftliche Priifungen :
Die Examinatoren werden per gepriiften Kandidat entschidigt:

1. Medizinische Priifungen :
a. Anatomisch-physiologische Priifung:

Priifung in Anatomie (Art.49,1) . . . . . . . . . . . . . Fr.10
% . Higtologie ( . 49.-2) . . o' o ¢4 #' & B v s 2 g B
. Physiologie ( , 49,3) . . . . . . . . ... .. , b

Zusammen Fr. 20
b. Fachpriifung.

Priifung in pathologischer Anatomie (Art.53, ¢ und 4) . . . . . . Fr. 15
- . Pathologie . . . . .( , b4 a , b . . . . . . , 15

. Chirurgie . .., b, a b ¢ . . . . . . .25

.. Geburtshiilfe . o 56, agwnd b s i i 5.5 %o gy AD

. Augenheilkunde (DD . . .. 0 .. .. 5 DB

. Hygieine . . i 5. B8) . 2w s os s w8 o m ouy D

. gerichtlicher Medizin . (,.9). . . . . . . ... . D

Zusammen Fr. 85

2. Zahndrztliche Fachpriifung :

Prufung laut Art. 67, 1. Fr. 5
= . 67, 2. . b

- 61, 3. - 6

67, 4. s A

Zusammen Fr. 32

Das bei den Priifungen verbrauchte Material hat der Kandidat zum Ankaufs-
preis zu vergiliten.

3. Pharmazeutische Priifungen :

a. Gehiilfenpriifung :

Priifung laut Art. 71, 1. Fr. b
- B I A T R S,

?

Zusammen Fr. 15
b. Fachpriifung :

Priifung laut Art. 75, 1. Fr. 7.50
- 75, 2. s .00
75, 3. . 1.50

7, 4. . 17.50

. 75, b. . b5.—

o 10 6 5. —

Zusammen Fr. 40. —
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4. Tierdrztliche Priifungen :
a. Anatomisch-physiologische Priifung:

Priifung laut Art. 81, 1. Fr. 5
; 5 % 812 , b
81, 3. )

Zusammen Fr.15
b. Fachpriifung :

Priifung laut Art. 85, 1. Fr. 5
. I R A v B

% » 85, 3. 4. per Fall Fr.5. . 20

; B9 D.'. - & 5 s ow o b

s B0, B & : e w s s D

» 85, 7, per Fall Fr. 5. . 10

- N - . b

; » 89, 9. 5 B

- 85, 10. )

Zusammen Fr. 65
C. Ko-Examinatoren.
Die Ko-Examinatoren erhalten per effektiven Sitzungshalbtag Fr. 6.

D. Leitende Examinatoren.

Die leitenden Examinatoren erhalten bei den praktischen Priifungen per
gepriiften Kandidat Fr. 5.

E. Bedienung.
Fiir Bedienung wird bezahlt:
1. bei den miindlichen und bei den praktisch-schriftlichen Priifungen (Heizung.
Reinigung, Ordnung, Ausgdnge wihrend der Priifung) Fr. 1 per Halbtag:

2. bei den praktischen Priifungen in der Normalanatomie (anatomisch-physio-

logische Priifung der Mediziner und Tierdrzte, Art. 49 und Art. 81)
Fr. 1.50 per Kandidat;

3. bei den Sektionen und Operationsiibungen in der medizinisch-praktischen
Fachpriifung (Art. 53 ¢ und Art. 55 ¢) znsammen Fr. 2 per Kandidat;

4. bei der pharmazeutischen Gehiilfenpriifung (Art. 71), sowie bei der praktisch-
pharmazeutischen Fachpriifung, sowohl im pharmazeutischen Laboratorium
(Art. 75, 1., 2., 5., 6.) als im chemisch-analytischen Laboratorium (Art. 75,
3. und 4.) je Fr. 1.50 per Kandidat;

5. bei der praktisch-tierdrztlichen Fachpriifung (Art. 85) Fr. 2 per Kandidat.

Sollte es sich herausstellen, dass ein Abwart von einem Examinanden ein
Trinkgeld fordert oder annimmt, so ist der Ortsprisident befugt, die Anweisung
auf die Entschidigung zu verweigern.

2. 2. Reglement betreffend den Maturititsausweis fir die Kandidaten der medizini-
schen Berufsarten. (Vom 14. Dezember 1899.)
Der schweizerische Bundesrat,
auf den Antrag seines Departements des Innern,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestinumungen.
Art. 1. Um den Zutritt zu den auf Grund des Art. 33 der schweizerischen
Bundesverfassung (vom 29. Mai 1874) durch das .Bundesgesetz betreffend die
Freiziigigkeit des Medizinalpersonals in der schweizerischen Eidgenossenschaft
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(vom 19. Dezember 1877)% eingerichteten Priifungen fir Arzte, Zahnirzte, Apo-
theker und Tierdrzte zu erlangen, ist die Vorlage eines Maturitiitszeugnisses!)
literarischer oder realistischer Richtung erforderlich, das nach Mit-
gabe der nachfolgenden Programme und Bestimmungen ausgestellt ist.

Art. 2. Das Maturititszeugnis der aus den Mittelschulen der Kantone
austretenden Zoglinge wird von den zustindigen kantonalen Schulbehirden
ausgestellt und fiir die andern Kandidaten von der durch Bundesratsbeschluss
vom 10. Miirz 1891 eingesetzten eidgendssischen Maturititskommission.

Art. 3. Ein besonderes Verzeichnis wird die schweizerischen Schulen an-
geben, deren Abgangs-, resp. Reifezeugnisse als Maturititsausweise gelten. Auf-
nahme auf dieses Verzeichnis erhalten nur diejenigen Schulen, welche durch
ihre Organisation und ihren Unterricht eine gute Vorbildung auf die Universitits-
studien sichern.

Art. 4. Das Departement des Innern hat das Recht, sich durch Vermittlung
der Maturitdtskommission davon zu iiberzeugen, dass die genannten Schulen
dauernd die im vorhergehenden Artikel verlangte Gewidhr bieten.

Art. 5. Das Departement kann auf motivirten Antrag und nach Anhérung
der betreffenden Schulbehirde die erteilte Berechtigung zuriickziehen, wenn die
geforderte Gewidhr nicht mehr vorhanden ist, und insofern den bestehenden
Mingeln nicht in einer bestimmten Frist abgeholfen wird.

II. Kantonale Maturititspriifungen.

Art. 6. Maturititszeugnisse mit eidgenissischer Giiltigkeit diirfen nur
Schiilern der obersten Klasse ausgestellt werden, welche die Schule wihrend
wenigstens eines ganzen Schuljahres besucht haben.

Art. 7. Die Maturititspriifung soll den Beweis leisten, dass der Kandidat
die geistige Reife und die Summe der Kenntnisse besitzt, die in einem der
diesem Reglement angeschlossenen detaillirten Programme vorgesehen sind.

Art. 8. Das Maturitiitsexamen kann in zwei Abteilungen abgelegt werden,
deren erste friihestens zwei Jahre vor Abschluss des Gymnasialunterrichts und
die zweite nach Vollendung der obersten Klasse stattfindet.

Die Priifung in den Sprachen, in Mathematik und Physik darf nur in der
zweiten Abteilung abgenommen werden.

Art. 9. Das Maturititszeugnis literarischer Richtang ist iiber folgende
Ficher anszustellen: 1. Muttersprache; — 2. zweite Landessprache; — 3. Latein; —
4. griechische Sprache; — 5. Geschichte und Geographie; — 6. Mathematik; —
7. Physik; — 8. Chemie; -— 9. Naturgeschichte; — 10. Zeichnen. (Vergl. das
detaillirte Programm in Beilage I.)

Art. 10. Das Maturititszeugnis realistischer Richtung enthilt den Ausweis
iiber folgende Ficher: 1. Muttersprache; — 2. zweite Landessprache; — 3. dritte
Landessprache oder Englisch; — 4. Latein; — 5. Geschichte; — 6. Geographie;
— 7. Mathematik; — 8. Physik; — 9. Chemie; — 10. Naturgeschichte; —
11. Zeichnen. (Vergl. das detaillirte Programm in Beilage IL.)

Art. 11. Das Priifungsergebnis wird durch Noten in Ziffern von 6 bis 1
ausgedriickt, wovon 6 die beste Note ist.

Das Zeugnis der Reife darf nur denjenigen Kandidaten erteilt werden,
welche einen Durchschnitt der Noten in simtlichen Fiéchern von mindestens 3
und iiberdies keine Fachzensur mit der Note 1 erhalten haben.

Art. 12. Das Zeugnis der Reife muss ausser dem Priifungsergebnis (Art. 11)
enthalten: den Namen, Vornamen, Heimatsort, das Geburtsdatum des Gepriiften,
ferner das Datum des Eintrittes in die Schule, die Unterschriften der kompe-
tenten kantonalen Erziehungsbehirde und des Rektors der Schule.

1) Siche Beilagen.
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III. Eidgendssische Maturititspriifung.

a. Termin, Anmeldung und Zulassung zu den Maturitits-
priifungen.

Art. 13. Fiir diejenigen Kandidaten, welche kein vorschriftsgemiisses Ma-
turititszeugnis besitzen, veranstaltet die eidgendssische Maturititskommission
besondere Priifungen.

Art. 14. Diese Priifungen finden nach einer von der Maturititskommission
jihrlich auszugebenden Termintabelle jeweilen im Friihjahr und im Herbste in
der deutschen und in der franzosischen Schweiz statt.

Art. 15. Auf Grundlage der erfolgten Anmeldungen wird die Kommission
die Priifungsorte bestimmen und im Einverstindnisse mit dem eidgendssischen
Departement des Innern die Examinatoren bezeichnen, sowie die weitern niiticen
Anordnungen erlassen.

Art. 16. Die Anmeldungen sollen fiir die Friihjahrspriifungen spiitestens
bis zum 1. Februar, fiir die Herbstpriifungen spitestens his zum 1. August an
den Prisidenten der Maturititskommission gerichtet werden. Jeder Anmeldung
sind beizulegen:

1. ein Heimatschein;

2. ein Altersausweis (insofern derselbe nicht durch anderweitige Dokumente

geleistet wird);

3. moglichst vollstindige Zeugnisse iiber den zuriickgelegten Bildungsgang

(Nachweise iiber die Leistungen des Kandidaten in den besuchten
Schulen ete.);

4. ein curriculum vite.

Art. 17. Auf Grund dieser Schriften wird vorerst dariiber entschieden, oh
der Aspirant zu der Priifung zuzulassen sei. Aspiranten, welche das achtzehnte

Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben, werden nur ausnahmsweise zuge-
lassen.

Kandidaten, welche ein bis zur Universitit filhrendes Gymnasium vor dessen
Abschluss verlassen, sollen, ausnahmsweise Fiille vorbehalten, zur eidgenissischen
Maturitétspriifung erst nach Ablauf desjenigen Zeitraumes zugelassen werden,

der noch zur Vollendung ihrer Gymnasialstudien an der verlassenen Schule
notwendig gewesen wire.

Kandidaten, welche zwar das Gymnasium vollstindig absolvirt haben, aber
bei der Maturitatspriifung der Schule durchgefallen sind, sollen zur eidgendssi-
schen Maturititspriifung erst nach Ablauf eines halben Jahres nach ihrem Aus-
tritt aus der Schule zugelassen werden.

Fiir die Zulassung von Schweizern ist die Maturitdtskommission kompetent,
abschliessend zu entscheiden.

Uber die Zulassung von Auslindern entscheidet in jedem einzelnen Falle
auf den Bericht der Kommission hin das eidgendssische Departement des Innern.

Art. 18. Der Kandidat, welcher zur Priifung zugelassen wird, hat fiir
dieselbe die Gebiihr von Fr. 50 zum voraus an die dafiir bezeichnete Amtsstelle
zu entrichten.

b. Priifungen, Zensuren, Zeugnisse.

Art. 19. Das Programm der eidgenossischen Maturititspriifangen erstreckt
sich, soweit es die Maturitdt literarischer Richtung betrifft, anf die in Art. 9,
und soweit es die Maturitit realistischer Richtung betrifft, auf die in Art. 10
hievor aufgezdhlten Fiicher.

Als Ausweis iiber die geforderte Fertigkeit im Zeichnen sind einige vom
Kandidaten ausgefiihrte Zeichnungen vorzulegen.

Art. 20. Die Priifung in den Sprachen und in der Mathematik ist eine
miindliche und eine schriftliche; in den iibrigen Fichern nur eine miindliche.

Die schriftlichen Arbeiten fiir die Mataritiit literarischer Richtung bestehen:
fiir die Muttersprache in einem Aufsatze; fiir die lateinische und die griechische

3



34 Eidgenissische Gesetze und Verordnungen.

Sprache in je einer Ubersetzung aus der Muttersprache oder umgekehrt; fiir die
neuen Sprachen in je einer Ubersetzung aus der Muttersprache und fiir die
Mathematik in der Lisung einiger Probleme.

Die schriftlichen Arbeiten fiir die Realmaturitit bestehen in einem Aufsatz
in der Muttersprache, in einer Ubersetzung aus dem Lateinischen und bei den
iibrigen Sprachen in je einer Ubersetzung aus der Muttersprache in die fremde
Sprache und in der Auflisung einiger Probleme in der Mathematik.

Art. 21. Nach beendeter Priifung treten die Examinatoren unter Vorsitz
eines Mitgliedes der Maturitdtskommission zusammen, um riicksichtlich der
Zensuren und der Erteilung oder Verweigerung der Maturititszeugnisse die
Antriige an die Maturititskommission festzusetzen. Die auf Grund dieser Antriige
von der Maturititskommission zu erteilenden Zeugnisse werden nach dem anlie-
genden Formular I oder II ausgefertigt!).

Die Beurteilung des Priifungsergebnisses hat nach Art. 11 stattzufinden.

Art. 22. Die Benutzung unerlanbter Hiilfsmittel, sowie jede andere Un-
redlichkeit wird mit Zuriickweisung von der Priifung, resp. mit Verweigerung
des Maturititszeugnisses bestraft.

In besonders gravirenden Fillen kann durch Beschluss der Maturitits-
kommission Ausschliessung in perpetunm verfiigt werden.

Art. 23. Ein Kandidat, der die Priifung nicht mit Erfolg bestanden hat,
kann sich zu einem spitern Priifungstermin wieder melden. Dabei wird ihm die
Priifung in denjenigen Fidchern erlassen, in welchen er mindestens die Note D
erworben hat. Die anf diese Facher beziiglichen Noten der friiheren Priifang
werden zur Berechnung des Gesamtergebnisses der spidtern zugezogen. Die zweite
Priifung hat aber spitestens zwei Jahre nach der ersten stattzufinden.

Eine dritte Priifung ist nicht gestattet.

Von diesen Vorschriften darf nur mit Bewilligung der eidgendssischen
Maturititskommission abgewichen werden.

Uber die Priifungen, welche nicht mit Erfolg bestanden worden sind, werden
keine amtlichen besondern Ausweise erteilt.

Art. 24. Der Zutritt zu den miindlichen Priifungen ist Drittpersonen nur
auf Grund ausdriicklicher Bewilligung durch das leitende Mitglied der Maturi-
titskommission gestattet.

IV. Auswdrtige Maturitdtszeugnisse.

Art. 25. Von einer auswértigen Behirde ausgestellte Maturititszeugnisse
konnen ausnahmsweise das in Art. 1 geforderte Reifezeugnis ersetzen.

Uber die Anerkennung derarticer Zeugnisse entscheidet der leitende Aus-
schuss fiir die eidgenossischen Medizinalpriifungen auf Grundlage beziiglicher
Gutachten der Maturititskommission.

In zweifelhaften Fillen steht der abschliessende Entscheid dem Departement
des Innern zu.

V. Maturititsausweise fiir die Ziglinge der Vorbereitungsschulen
fiir das eidgenissische Polytechnikum.

Art. 26. Schweizerische Schulen, welche betreffend den priifangsfreien
Eintritt ihrer Abiturienten mit dem eidgendssischen Polytechnikum im Vertrags-
verhiltnis stehen, sind berechtigt, auf Grund einer Nachprifung in Latein
giiltige Maturititsausweise fiir die Zulassung zu den eidgendssischen Medizinal-
priifungen auszustellen. _

Art. 27. Diese Answeise diirfen nur regelmissigen Schiilern der obersten
Klasse ansgestellt werden, welche die Schule wihrend wenigstens eines ganzen
Schuljahres besucht und das Reifezeugnis zum Eintritt in das Polytechnikum
erhalten haben.

1) Beilagen III und IV.
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Art. 28. Die Nachpriifung in Latein ist vor einer staatlichen Priifungs-
behirde des ndmlichen Kantons abzulegen, dem die Schule angehiort, von der
das Reifezeugnis ausgestellt ist.

Sie hat sich zu erstrecken iiber Kenntnis der Elementargrammatik und
der hauptsichlichsten Regeln der Syntax; Ubersetzungen aus Cicero (Reden),
Livius und Vergil.

Die Nachpriifung ist spétestens ein Jahr nach Erwerb des Reifezeugnisses
abzunehmen. Ausnahmen von dieser Vorschrift kinnen nur von der eidgenissi-
schen Maturititskommission bewilligt werden.

Art. 29. Fiir die Notengebung und die Form des Maturitdtsausweises gelten
die Bestimmungen der Art. 11 und 12.

Art. 30. Bei der Anmeldung zn den medizinischen Staatspriifungen ist
nicht nur dieser Maturititsansweis. sondern auch das zu Grunde liegende Reife-
zeugnis vorzulegen.

VI. Schlussbestimmungen.

Art. 31. Auf Rekurse gegen Entscheidungen der eidgendssischen Maturitits-
kommission tritt das eidgendssische Departement des Innern nur dann ein.
wenn eine Verletzung der Vorschriften des gegenwirtigen Reglements statt-
gefunden hat.
Art. 32. Das vorstehende Reglement tritt fiir die Aspiranten auf das Arzt-,
Zahnarzt- und Apothekerdiplom auf 1. Januar 1900 in Kraft und fiir die Tier-
arzneikandidaten auf 1. Januar 1902. Auf dieselben Zeitpunkte werden alle
damit im Widerspruch stehenden Bestimmungen in dem Masse, wie sie sich
auf die erste oder die zweite Art von Kandidaten beziehen, aufgehoben:
namentlich:
1. die Maturititsprogramme und die Vollziehungsbestimmungen, welche der
Verordnung fiir die eidgendssischen Medizinalpriifungen vom 19. Mirz
1888 heigegeben sind (A. S. n. F. X, 533);

2. das Regulativ fiir die eidgenissischen Matarititspriifungen vom 1. Juli
1891 (Bundesbl. 1891, IIIL, 925).

Art. 33. Die Kantone und die eidgendssische Maturitiitskommission sind
wihrend der Dauer von hichstens zwei Jahren, vom Inkrafttreten des gegen-
wirtigen Reglements an gerechnet, ermichtigt, den Zioglingen, welche sich dem
Arzt-, Zahnarzt- oder Apothekerberuf widmen wollen und ihre Vorbildung nach
den bisherigen Vorschriften erlangt haben, die Erwerbung des Maturitits-
zeugnisses iibergangsweise nach diesen Vorschriften zu gestatten.

Beilage I.
Programm fiir die Maturitit literarischer Riclitung.

1. Muttersprache.?l)

Befihigung, ein vorgelegtes Thema grammatikalisch, stilistisch und logisch
korrekt zu behandeln. Kenntnis der wichtigsten Perioden der Literatur und der
Hauptwerke ihrer bedeutendsten Vertreter.

2. Zweite Landessprache.l)

Angemessene Korrektheit und Sicherheit im miindlichen und schriftlichen
Ausdruck. Kenntnis der wichtigsten Perioden der modernen Literatur und der
Hauptwerke ihrer bedeutendsten Vertreter.

3. Latein.
Formenlehre und Syntax. Die wichtigsten Historiker, Redner und Dichter,
bis und mit Einschluss des Tacitus und Horaz (Satiren und Episteln).

1y Den Aspiranten steht die Auswahl unter Deutsch, Franzisisch, Italienisch als Mutter-
sprache und zweite Landessprache frei.
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4. Griechisch.

Formenlehre und Syntax. Die wichtigsten Historiker, Redner und Dichter,
bis und mit Einschluss des Thukydides, Demosthenes, Plato und Sophokles.

5. Geschichte und Geographie.

Griechische und rémische Geschichte. Geschichte des Mittelalters und der
Neuzeit bis 1871.

Schweizergeschichte bis 1874. Grundziige der schweizerischen Verfassungs-
lehre.

Allgemeine physische und politische Geographie. Geographie der Schweiz.

6. Mathematik.
a. Arithmetik und Algebra.

Die sechs arithmetischen Operationen mit ganzen und gebrochenen Zahlen
und Buchstabenausdriicken.

Gleichungen des ersten und zweiten Grades mit einer und mehreren Un-
bekannten.

Logarithmen und ihre Anwendung auf die Berechnung der verschiedenen
Zahlenausdriicke.

Arithmetische und geometrische Progressionen. Zinseszinsen und Renten-
rechnung.

Elemente der Kombinationslehre, binomischer Lehrsatz mit ganzen Expo-

nenten.
b. Geometrie.

Planimetrie.
Elemente der Stereometrie.
Ebene Trigonometrie.

Grundziige der analytischen Geometrie der Ebene. Elemente der Kegel-
schnitthecrie.

Fertigkeit in der Ausfiihrung geometrischer Konstruktionen.

7. Physik.
Elemente der Mechanik der festen, fliissigen und gasformigen Kirper,
Hauptgesetze von Schall, Licht, Wirme, Elektrizitit und Magnetismus.

8. Chemie.
Elemente der anorganischen Chemie.

9. Naturgeschichte.
Elemente der beschreibenden Naturwissenschaften: Die Erde (Mineralogie
und Geologie), das Pflanzenreich, das Tierreich, der Mensch.
10. Zeichnen.
Einige Fertigkeit im Freihandzeichnen.

Beilage 1.

Programm der Maturitit realistischer Richtung.

1. Muttersprache.l)

Befihigung, ein vorgelegtes Thema grammatikalisch, stilistisch und logisch
korrekt zu behandeln. Kenntnis der wichtigsten Perioden der Literatur und der
Hauptwerke ihrer bedeutendsten Vertreter.

) Den Aspiranten steht die Auswahl unter Deutsch, Franzisisch, Italienisch als Mutter-
sprache, zweite Landessprache, dritte Landessprache frei.



1
1
|
|
i
i
|

B RN e el

AR
R 2 o S ik B b

(AR

PRSI

iR R i

Reglement betr. den Maturititsausweis der medizinischen Berufsarten. 37

2. Zweite Landessprache.

Angemessene Korrektheit und Sicherheit im miindlichen und schriftlichen
Ausdruck. Aufsatz iiber einen literarischen oder naturwissenschaftlichen Gegen-
stand. Kenntnis der wichtigsten Perioden der modernen Literatur und der
Hauptwerke ihrer bedeutendsten Vertreter.

3. Dritte Landessprache oder Englisch.

Angemessene Fertigkeit im miindlichen und schriftlichen Ausdruck. Kenntnis
einiger Hauptwerke der klassischen Literatur.

4. Lateinische Sprache.

Formenlehre und Syntax. Die wichtigsten Historiker, Redner und Dichter,
bis und mit Einschluss des Tacitus und Horaz (Satiren und Episteln).

9. Geschichte.
Allgemeine Geschichte bis 1871.
Schweizergeschichte bis 1874. Grundziige der schweizerischen Verfassung.

6. Geographie.
Allgemeine physische und politische Geographie. Geographie der Schweiz.

7. Mathematik.

a. Arithmetik und Algebra.

Die sechs arithmetischen Operationen mit ganzen und gebrochenen Zahlen-
und Buchstabenausdriicken.

Die Gleichungen des ersten und zweiten Grades, mit einer oder mehreren
Unbekannten.

Die Logarithmen und ihre Anwendung auf die Berechnung zusammen-
gesetzter Zahlenausdriicke; einfache Exponentialgleichungen.

Die arithmetischen und geometrischen Verhiltnisse, Proportionen und Pro-
gressionen; Zinseszinsen- und Rentenrechnung.

Die Elemente der Kombinationslehre, der binomische Lehrsatz und dessen
Anwendung auf die Ausziehung htherer Wurzeln.

b. Geometrie.
Planimetrie: Konstruktive Lésung geometrischer Aufgaben.

Stereometrie: Die Elemente mit besonderer Beriicksichtigung des Korper-
lichen Dreiecks; Volumen und Oberfliche von Korpern.

Trigonometrie; Goniometrie; ebene Trigonometrie; Elemente der sphéri-
schen Trigonometrie.

Analytische Geometrie der Ebene. Kenntnis der geraden Linie, des Um-
fanges des Kreises, der Ellipse, Hyperbel und Parabel in ihren einfachen
Gleichungsformen.

Darstellung und Losung von Aufgaben aus der Planimetrie, Stereometrie,
Trigonometrie und der analytischen Geometrie.

8. Physik.

Die Elemente der Bewegungslehre. Die Elemente der Mechanik der festen,
fliissigen und luftformigen Korper. Die Lehre von den Schallwellen. Die Ele-
mente der Wirmelehre. Geometrische Optik. Die Elemente der Lehre von den
Atherschwmgungen und Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen der optischen
und thermischen Strahlung. Kenntnis der WLchtl%ten Erscheinungen und Gesetze
der magnetischen und elektrischen Krifte.
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9. Chemie.

Einfache und zusammengesetzte Kirper, chemische Proportionen, chemische
Formeln und Nomenklatur. Die wichtigsten Grundstoffe und Verbindungen.
Die Begriffe: Siaure, Base, Salz, Neutralisation. Atomlehre. Begriffe der orga-
nischen Chemie.

10. Naturgeschichte.

Kenntnis der Systematik und grundlegenden Tatsachen in der Mineralogie,
Geologie, Botanik und Zoologie, einschliesslich der Kenntnis des Baues und der
Funktionen des menschlichen Korpers.

11. Zeichnen.

Der Kandidat soll unter Vorlage einiger Zeichnungen sich ausweisen iiber:

a. Linearzeichnen : Fertigkeit in der Ausfiihrung geometrischer Konstruk-
tionen. Einige Fertigkeit im Tuschen.
b. Freihandzeichnen: Einige Ubung im Ornamentzeichnen.

Beilage 111.

Maturititszeugnis fitr die literarische Richtung.

Herr e von ... A B
(EBRBON. ... omnenrmmensisssomesassmsms § el B oo s ol
hat die von der eidgendssischen Maturitdtskommission in Anwendung des Regle-
MOMES VO ... oo menss 85 855 rans e s e S angeordnete Maturitdtspriifung
fiir Arzte, Zahnirzte, Apotheker und Tierirzte am ... . S
I bestanden, und es sind ihm in den einzelnen
Fichern die nachstehenden Zensuren erteilt worden:

Muttersprache . . . . . . . . . . L. L L .
Ziweite Tiandessprache « ; « 5 « « = % @ & = ccomses
Latein . . . . . . . . . . .« . . . . .

Griechisch . . 5 W x B m 5 3 e
Geschichte und Geograpme e B OB R E owm m B B cessme
Mathematik . . T "I —
Phyglk . & 5 5 & = &« m & @ 8 3 & 5 & B schiee
Chemie . . e e e e e e e
Naturgeschlchte i A wm a E OB % 9 O F MG B e
Zeichnen . . . . . . . . . . . L L.

Auf Grundlage dieser Priifung wird dem Herrn ... ... ...
das Zeugnis der Reife im Sinne der Verordnung fiir die eldgGDOSalehen Medizinal-
priiffungen vom .. ... .. erteilt.

Im Namen der eidgendssischen Maturitdtskommission:
Der Prisident:

Anmerkun g Ziffer 6 ist die beste Note.
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Beilage IV.

Maturititszeugnis realistischer Richtung.

Herr . ocosmenn e S 100 1 e
(Kanton ... ... e ) geboren am ...
hat die von der eldgenosuschen Maturitdtskommission in Anwendung des §1 des
beziiglichen Reglements vom ......................... angeordnete Maturitdtspriifuig
fir Arzte, Zahnirzte, Apotheker und Tierdrzte am ... ... .
in bestanden, und es sind ihm in den emzelnen
Fichern die nachstehenden Zensuren ertellt worden :

Muttersprache . om B R B OE B om B E B B e
Zweite Landessprache . . e e e
Dritte Landessprache oder Enghsch i B OF B B St
Latein . . e e e e e e
Goschichte s . . « & &« 5 5 % % 2 & § & ® “Eiaw
Geographie . . . . . . . . . . . . . . . L
Muthematike = : © & 5 & 5§ & ® 5 & & 8 % “85mm
BEFEIK. « & » = « o = o @ = % & o w & B o
Chemie . . % # OB B § % ¥ & 3 @ & § % cssseves
‘\Taturgeschlchte ,,,,,,,,,,,
Zeichnen

Auf Grundlage dieser Priifungsergebnisse wird dem Herrn..........._ ...
das Zeugnis der Reife im Sinne der Verordnung fiir die eidgendssischen Medizinal-
PRATIHTER. YOI commmmnossssampummmsmnon erteilt.

Im Namen der eidgengssischen Maturitdtskommission:
Der Prisident:

Anmerkung. Ziffer ¢ ist die beste Note.

3. 5. Reglement fiir die eidgendssische polytechnische Schule. (Vom 3. Juli 1899.
In Kraft getreten mit 1. Oktober 1899.)

Der schweizerische Bundesrat,

nach Einsicht des vom schweizerischen Schulrate vorgelegten Entwurfes zu
einem revidirten Reglemente fiir die eidgenissische polytechnische Schule,

beschliesst:

Erster Abschnitt. — Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die eidgenissische polytechnische Schule gliedert sich in folgende
Abteilungen :
1. Abteilung fiir Hochban (Architektenschule).

II. Abteilung fiir Strassen-, Eisenbahn-, Wasser- und Briickenbau, sowie fiir
Vermessungswesen (Ingenieurschule).

III. Abteilung fiir industrielle Mechanik (mechanisch-technische Schule).
IV. Abteilung fiir industrielle Chemie (chemisch-technische Schule):

A. Technische Sektion.

B. Pharmazeutische Sektion.
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V. Abteilung fiir Land- und Forstwirtschaft:

A. Forstschule.
B. Landwirtschaftliche Schule.
C. Kulturingenieurschule.

VI. Abteilung fir Bildung von Fachlehrern in mathematischer und natur-
wissenschaftlicher Richtung:
A. Mathematisch-physikalische Sektion.
B. Naturwissenschaftliche Sektion.

VII. Allgemeine philosophische und staatswirtschaftliche Abteilung (Freificher).
VIII. Militirwissenschaftliche Abteilung.!)
Die Abteilungen I—VI bilden die Fachschulen.

Art. 2. Der Unterricht an sédmtlichen Abteilungen der polytechnischen
Schule soll mit steter Beriicksichtigung der besondern Bediirfnisse der Schweiz
erteilt werden.

Art. 3. Der Unterricht wird auf Grund der Anstellungsbedingungen der
Lehrer in der deutschen, franzisischen oder italienischen Sprache erteilt.

Art. 4. Die Unterrichtsficher sind entweder obligatorische oder nichtobliga-
torische (Freificher).

Art. 5. Der obligatorische Unterricht an den verschiedenen Abteilungen
wird nach Massgabe der fiir dieselben aufzustellenden Studienpline und auf
Grund der Schulprogramme erteilt. Ficher, die nicht in den Studienplinen

der Fachschulen enthalten sind, werden in das Programm der VII. Abteilung
verwiesen.

Art. 6. Jeweilen vor Beginn des Semesters erscheint ein Programm, wel-
ches alle an der Anstalt abzuhaltenden Kurse und Ubungen angibt. Das Abhalten

von Vorlesungen oder Ubungen, welche im Programm nicht aufgefiihrt sind, ist
-untersagt.

Art. 7. Das Studienjahr beginnt jeweilen mit dem Wintersemester im
Oktober, das Sommersemester im April.

Art. 8. Ferien sind im Herbst acht Wochen, im Friihling drei Wochen und
zu Weihnachten zwei Wochen.

Zweiter Abschnitt. — Von den Studirenden.

I. Aufnahme, Pflichten und Rechte.

Art. 9. Die Studirenden der polytechnischen Schule sind entweder regulire
Studirende oder Zuhdrer.

Art. 10. Anmeldungen zur Aufnahme als regulire Studirende werden nur
am Anfange eines Studienjahres angenommen.

Ausnahmen finden aus ganz besondern Griinden statt.

Art. 11. Jeder Bewerber um Aufnahme als regulirer Studirender hat vor

Beginn der Aufnahmepriifangen der Direktion folgende Anmeldungsschriften
einzusenden:

a. Eine schriftliche Anmeldung, welche enthalten soll: Name und Heimats-
ort des Aspiranten, die Bezeichnung der Abteilung und des Jahreskurses,
in welche er eintreten will, die schriftliche Bewilligung von Eltern oder
Vormund, sowie die genane Adresse derselben.

b. Als Bedingung zur Zulassung fiir den ersten Jahreskurs einen Ausweis
iiber die Erfiillung des 18. Altersjahres.
c. Moglichst vollstindige Zeugnisse iiber seine Vorstudien.

d. Ein Sittenzeugnis, insofern dasselbe nicht in den Studienzeugnissen ent-
halten ist.

) Fiir die Organisation dieser Abteilung ist der Bundesratsheschluss vom 26. Oktober
1877 (A. S. n. F. III, 229) massgebend.
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Ein besonderes Regulativ ordnet das Aufnahmeverfahren, die diesfidlligen
Priifungen, sowie den teilweisen oder ginzlichen Erlass der letztern.

Art. 12. Die im Rahmen einer Fachschule aufgefithrten Vorlesungen, Re-
petitorien und Ubungskurse sind fiir die Studirenden der betreffenden Abteilung
in der Regel obligatorisch.

Dispensationen von einzelnen Fichern oder Austausch gegen Facher anderer
Abteilungen in den gleichen Jahreskursen sind mit Beginn der betreffenden
Kurse beim Vorstand der Fachschule nachzusuchen und sollen, sofern die Be-
gehren in dem Bildungszwecke des Studirenden begriindet sind oder der Kenntnis-
ausweis geleistet ist, ohne Anstand gewiithrt werden.

An den Fachschulen ist vom dritten Jahr an die Auswahl des Unterrichts-
stoffes innerhalb des Rahmens ihrer Jahreskurse fiir die reguliren Studirenden
frei. Die gewihlten Kurse behalten fiir sie obligatorischen Charakter.

Die Studirenden der Fachlehrerabteilung werden je am Anfange eines
Semesters mit Riicksicht auf die gewidhlte Studienrichtung individuelle Studien-
pline mit dem Vorstand vereinbaren.

An der landwirtschaftlichen Abteilung kinnen Landwirte reiferen Alters
von strikter Einhaltung der Jahresfolge des Studienplanes dispensirt werden.

Der Ubertritt aus einer Fachschule in eine andere kann niemals im Laufe
eines Semesters, sondern nur im Anfange der Monate Oktober und April und
auch dann nur gestattet werden, wenn fiir diesen Wechsel der Berufsrichtung
die elterliche Bewilligung vorliegt und der bisherige Studiengang und die
Zeugnisse des Gesuchstellers den Ubertritt als zulidssig erscheinen lassen.

Art. 13. Jeder regulire Studirende hat in jedem Semester mindestens eine
Vorlesung aus der Freificher-Abteilung anzuhoren.

Art. 14. Der als reguldrer Studirender Aufgenommene hat jahrlich 150
Franken als Schulgeld fiir den Unterricht, 5 Franken Beitrag fiir die Benutzung
der Bibliothek und des Lesezimmers, sowie den jeweilen durch das Programm
festgesetzten Beitrag in die Krankenkasse und fiir die Unfallversicherung zu
entrichten.

Das Honorar fiir die simtlichen Vorlesungen an den Fachschulen und die
von den angestellten Professoren an der VIL. Abteilung gehaltenen Vorlesungen
ist in obiger Summe inbegriffen. Fiir nichtobligatorische Vortrage von Titular-
professoren und von Privatdozenten ist ein Honorar von 5 Franken fiir die
Wochenstunde pro Semester zu entrichten, insofern sie nicht als gratis ange-
kiindigt sind.

Ausserdem ist fiir die Benutzung der Laboratorien und der Werkstiitten
die im Programm angegebene Taxe zu bezahlen.

Art. 15. Die Aufnahme der Zuhorer findet am Anfange jedes Semesters
statt. Ausnahmen werden nur aus ganz besondern Griinden bewilligt.

Art. 16, Der Besuch der Vorlesungen der VIL. Abteilung ist gegen Ent-
richtung der Honorare solchen Personen gestattet, die das 18. Altersjahr zuriick-
gelegt haben und ein geniigendes Sitenzeugnis vorweisen kénnen. Studirende,
tiber welche Streichung von der Liste der Studirenden, oder Wegweisung ver-
fiigt war, werden als Zuhorer nicht aufgenommen.

Art. 17. Zuhirer, die Kurse der Fachschulen zu besuchen wiinschen, haben
eine Anfnahmepriifung zu bestehen. Ihre beziiglichen Gesuche sind wihrend
der jeweilen im Programm angegebenen Anmeldungsfrist fiir regulire Studirende
der Direktion schriftlich einzureichen.

Von dieser Priifung kann dispensirt werden:

a. wer den Besitz der nitigen Vorkenntnisse anderweitig befriedigend nach-
weist;

b. Mianner reiferen Alters, die sich in ihrem Berunfe in einzelnen Richtungen
theoretisch noch weiter ausbilden wollen.
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Wer anf Grund ungeniigend bestandener Aufnahmepriifung als Studirender
in eine der Fachschulen nicht aufgenommen worden ist, wird fiir obligatorische
Ficher auch nicht als Zuhiorer zugelassen.

Art. 18. Zuhorer, welche in Kurse der Fachschulen zugelassen worden
sind, haben mit Bezug auf Repetitorien und Ubungen alle Verpflichtungen der
Studirenden des glelchen Kurses zu erfiillen, soweit ihnen nicht vom Vorstand
Dispens erteilt ist.

Art. 19. Das Honorar, welches die Zuhorer zu bezahlen haben, betrigt fiir
die Wochenstunde im Semester 5 Franken. Die Gebiihren fiir eventuelle Be-
nutzung der Bibliothek, der Laboratorien und Werkstitten sind dieselben wie
fiir die reguldren Studirenden ; fiir Praktikanten unter Hinzurechnung eines dem
Schulgelde der reguliren Studirenden nach der Stundenzahl entsprechenden
Honorars. Diejenigen Aunditoren, welche sich fiir ein Laboratorium einschreiben
lassen, haben zudem die Primie fiir die Unfallversicherung zu entrichten.

Art. 20. Schulgeld, Honorare und Taxen sind zu den im Programme
angegebenen Terminen und vor dem Empfang der Legitimationskarte bei der
Schulkasse zu entrichten.

Art. 21. Unbemittelten tichtigen Studirenden kann auf ihr Gesuch die
Entrichtung des Schulgeldes, sowie die Bezahlung der ibrigen Gebiihren ganz
oder teilweise erlassen werden. Die Diirftigkeit ist durch ein Zeugniz von
kompetenter Behdrde zu konstatiren.

Ausserdem konnen ausgezeichneten Studirenden Stipendien verlichen werden.
Die beziiglichen Regulative enthalten die nihern Bestimmungen iiber die Er-
teilung derselben.

Art. 22. Bei der Inskription haben regulire Studirende wie Zuhiorer ihre
Wohnung anzugeben und im Lauf ihres Aufenthaltes jede Verdnderung derselben
innerhalb der ndchsten drei Tage auf der Direktionskanzlei anzuzeigen.

Art. 238. Den Studirenden ist, soweit tunlich, zu gestatten, in den Zeich-
nungssilen, Laboratorien und Werkstitten der Schule auch neben den eigent-
lichen Unterrichtsstunden, mit Ausnahme des Sonntags, zu arbeiten.

Art. 24. Das Hospitiren ist hichstens auf die Dauer von acht Tagen ge-
stattet. In den obligatorischen Fachern darf es nur mit Erlaubnis des betreffen-
den Lehrers geschehen.

Art, 25. Studirende, welche durch Krankheit oder durch andere Umstidnde
an der Teilnahme am Unterrichte ldnger als einen Tag verhindert werden,
haben hievon dem Vorstande der Abteilung Anzeige zu machen.

Urlaubsgesuche, die sich auf mehr als eine Woche erstrecken, sind beim
Direktor einzureichen. 7

Mit Bezug auf Urlaubsgesuche, welche wegen Militdrdienst gestellt werden,
bleibt der Entscheid der zustindigen Militdrbehirde vorbehalten.

2. Die Disziplin.

Art. 26. Die Studirenden der polytechnischen Schule sind gleich jedem
andern Einwohner des Kantons Ziirich den Gesetzen, Verordnungen und Behdrden
desselben unterworfen.

Art. 27. Die Beurteilung von Verbrechen, Vergehen und Polizeiiibertre-
tungen der Studirenden steht allein den kompetenten ziircherischen Behorden zu.

Nichtsdestoweniger kinnen in solchen Fillen anch die Behirden der poly-
technischen Schule Disziplinarstrafen verhidngen.

Art. 28. Als Disziplinarvergehen sind inshesondere anzusehen: Vernach-
lissigung der Studien; — Verletzung des Anstandes und Ungehorsam gegen
die Schulbehorden und Lehrer; — Ruhestérungen, Duelle; — schlechte Aui-
fithrung.
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Art. 29. Feierliche Aufziige und Fackelziige der Studirenden diirfen ohne
Bewilligung des Direktors nicht vorgenommen werden; sie unterliegen iiber-
dies den allgemein polizeilichen Vorschriften des Sitzes der Anstalt.

Art. 30. Der Schulrat wird dariiber wachen, dass sich keine Verbindungen
bilden, welche in Zwecken oder Mitteln mit den Staatsgesetzen oder der Schul-
ordnung unvertridglich sind.

Die Vereinsstatuten der Studirenden und, so oft es verlangt wird, die
Namen der Teilnehmer der Verbindungen sind den Schulbehiérden mitzuteilen.

Art. 31. Zur Handhabung der Ordnung und Disziplin sind ausser der
Einwirkung der einzelnen Lehrer auf die Studirenden je nach der Natur des
Falles folgende Mittel anzuwenden:

a. durch die Abteilungskonferenzen: 1. Verweis durch den Vorstand: —
2. Verweis durch den Direktor;

b. durch den Schulrat oder dessen Prisidenten: 1. Verweis durch den Prii-
sidenten des Schulrats oder durch den Schulrat: — 2. Androhung der Strei-
chung von der Liste der Studirenden oder der Wegweisung; — 3. Strei-
chung von der Liste der Studirenden; — 4. Wegweisung.

Es konnen die Strafe @, 2 auch vom Direktor verfiigt, die Strafen &, 2—4
vom Direktor oder den Abteilungskonferenzen dem Schulrate beantragt werden.

Von allen Strafen wird in den Matrikelausziigen Vormerk genommen und
mit Ausnahme von @, 1 sofort den Eltern respektive Vormiindern Mitteilung
gemacht.

Die Strafe b, 2, falls sie im Verlaufe der letzten sechs Monate verhidngt
worden ist, und die Strafe b, 3 sind fiberdies in den Entlassungs- und Abgangs-
zeugnissen anzufiihren. Von den Strafen », 3 und 4 kann auch der Polizei-
direktion des Kantons Ziirich Anzeige gemacht werden. Die Strafe der Weg-
weisung wird durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt gemacht.

Art. 32. Studirende, welche sich in irgend einer Weise hei Duellen betei-
ligen, trifft die Strafe der Wegweisung; nur bei erheblichen Strafmilderungs-
griinden kann aunf blosse Androhung der Wegweisung erkannt werden.

3. Repetitorien, Ubungen, Promotionen, Entlassung der Studirenden
und Zeugniswesen.

Art. 33. Der Unterricht in den obligatorischen Fichern der Fachschulen
ist mit Repetitorien und Ubungen verbunden.

Es findet jdhrlich eine Ausstellung von Zeichnungen, Plinen und Arbeiten
statt, welche wihrend des Jahres von den Studirenden ausgefiihrt worden sind.

Art. 34. In der Schlusskonferenz wird iiber die Beférderung der Studirenden
in die hohern Jahreskurse entschieden.

_ Dabei werden die Leistungen der Studirenden bei den Repetitorien und
Ubungen zu Grunde gelegt. In jedem Falle von Nichtpromotion ist den Eltern
Mitteilung zu machen.

_ Die Promotion kann nur solchen gewihrt werden, welche die Vorlesungen,
Ubungen und Repetitorien bis zum Schlusse witgemacht oder vom Direktor im
Einverstindnisse mit dem Fachschulvorstande Dispens erhalten haben. Dieser
Dispens ist nur auf erfolgten Nachweis triftiger Griinde und nur dann zu
gewihren, wenn jeder Zweifel iiber die Promotion des TUrlaubbegehrenden
gehoben ist.

Art. 35. Ein Studirender darf hichstens zwei Jahre im gleichen Jahres-
kurse seiner Abteilung bleiben; kann er am Schlusse des zweiten Jahres nicht
in einen folgenden Jahreskurs seiner Abteilung befordert werden, so hat er die
Schule zu verlassen.

In besondern Fidllen kann _die Konferenz schon nach dem ersten Jahre die
Fortsetzung der Studien verweigern.
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Art. 36. Samtliche einem abgehenden Studirenden oder Zuhorer auszu-
stellenden Zeugnisse iiber sein Verhalten kinnen, soweit es sich um obliga-
torische Ficher handelt, nur auf Grundlage der in den Konferenzen abgegebenen,
bei der Direktion liegenden Noten ausgestellt und miissen in allen Fillen von
dem Direktor, beziehungsweise den Behiorden der Schule, unterzeichnet werden.
Von einzelnen Lehrern ausgestellte Zeugnisse haben keine offizielle Giiltigkeit.

Wihrend der Studienzeit wird an allen Fachschulen je am Schlusse eines
Semesters jedem Studirenden ein Zeugnis (Matrikelauszug) iiber seine Leistungen
in den obligatorischen Fichern mit der Unterschrift des Fachschulvorstandes
und des Direktors ausgestellt.

Studirende, die vor Beendigung ihrer Studien von der Schule abgehen
wollen, haben unter Riickgabe der Legitimationskarte und der Bibliothekscheine
hievon dem Direktor Anzeige zu machen; nur wenn fiir den Austritt die Be-
willigung der Eltern oder des Vormundes beigebracht wird, ist dem Austre-
tenden ein Zeugnis auszustellen. Dasselbe enthilt die Bescheinigung des Zeit-
punktes von Ein- und Austritt, die Angabe der Fachschule und Jahreskurse,
die der Austretende besucht hat, und eine Bemerkung iiber sein sittliches
Betragen. Hinsichtlich der Leistungen wird auf die Matrikelausziige verwiesen,

Studirende, die eine Fachschule bis zum Schlusse des obersten Jahreskurses
besucht haben, erhalten ein Abgangszeugnis. In demselben sind die Durch-
schnittsnoten fiir sidmtliche obligatorische Ficher aller Jahreskurse, die der
Austretende besucht, sowie die Freificher angefiihrt, die er angehért hat; auch
enthilt das Abgangszeugnis eine Bemerkung iiber das sittliche Verhalten des
Studirenden.

Zuhorer erhalten auf Verlangen einen Ausweis iiber die Unterrichtsficher,
die sie belegt und, sofern sie an den Repetitorien und Ubungen teilgenommen
haben, auch Noten iiber die Leistungen in den betreffenden Fichern.

4. Die Diplome.

Art. 37. Alle Fachschulen erteilen Diplome.

Die Architektenschule: Diplome eines Architekten.

Die Ingenieurschule: Diplome eines Ingenieurs.

Die mechanisch-technische Schule: Diplome eines Machineningenieurs.

Die chemisch-technische Schule: Diplome eines technischen Chemikers oder
eines Apothekers.

Die Forstschule: Diplome eines Forstwirtes.

Die landwirtschaftliche Schule: Diplome eines Landwirtes.

Die Kulturingenieurschule: Diplome eines Kulturingenieurs.

Die Abteilung fiir Bildung von Fachlehrern: Diplome fiir Fachlehrer in mathe-
matisch-physikalischer oder naturwissenschaftlicher Richtung.

Art. 38. Die Bewerbung um ein Diplom setzt in der Regel voraus, dass
der Bewerber den an der betreffenden Abteilung erteilten Unterricht vollstindig
und mit Erfolg besucht habe.

Zur Erlangung eines Diploms ist durch eine Priifung der Nachweis voll-
stindiger Beherrschung des nach dem Studienplan der betreffenden Fachschule
behandelten Unterrichtsstoffes zu leisten; ferner ist von dem Bewerber darzutun,
dass er die an der Schule gelehrten praktischen Arbeiten mit Sicherheit und
Fertigkeit auszufiihren im stande sel.

Das Diplom soll eine verdiente Auszeichnung sein.

Art. 39. Ein besonderes Regulativ setzt die ndhern Bestimmungen be-
treffend die Anordnung der Diplompriifungen fest.

Diese Priifungen, sowie die damit in Beziehung stehenden Ubergangs-
priifungen, sind offentlich.

Art. 40. Der Bewerber um ein Diplom hat bei seiner Anmeldung eine
Gebiithr von 50 Franken zu bezahlen.
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5. Die Preise.

Art. 41. Zmur Weckung und Befsrderung des wissenschaftlichen Lebens der
Studirenden, sowie zur Aufmunterung ihres Fleisses werden jiahrlich Preisauf-
gaben gestellt. Auch konnen Preise erteilt werden fiir von Studirenden aus-
gefiihrte freiwillige Arbeiten.

Die nihern Bestimmungen hieriiber sind in dem beziiglichen Regulative,
sowie in den Jahresprogrammen enthalten.

Dritter Abschnitt. — Von der Lehrerschaft.

1. Allgemeine Bestimmungen, Besoldungen.
Art. 42. Die Lehrerschaft der polytechnischen Schule setzt sich zusammen aus:

Professoren (im Sinne des Art. 15 des Bundesgesetzes betreffend die Errichtung
einer eidgendssischen polytechnischen Schule vom 7. Hornung 1854; Amtl.
Sammlung IV, 1),

Hiilfslehrern,

Privatdozenten,

Assistenten.

Die angestellten Lehrer sind entweder Professoren oder Hilfslehrer.

Der Titel eines Professors kann auch solchen Personen erteilt werden, die
nicht unter Art. 15 des Griindungsgesetzes fallen. Sie werden als Titularprofes-
soren bezeichnet.

Den Schulbehérden bleibt vorbehalten, auch Personen ausserhalb des Lehr-
korpers mit Lehrauftrigen zu betrauen.

Art. 43. Die angestellten Lehrer, sowohl Professoren als Hilfslehrer, be-
ziehen einen festen Gehalt, dessen Grisse in jedem einzelnen Falle durch die
Schulbehirden festgesetzt wird.

Art. 44. Von den Schulgeldern der reguliren Studirenden, sowie den
Honoraren der Zuhirer, fallen an die angestellten Professoren dieser Abtei-
lungen und solche Dozenten, denen ein Anteilsrecht am Schulgelde bestimmt
warde :

a. fiir eine wdachentliche Vortragsstunde pro Semester je fiir einen Stu-
direnden oder Zuhorer ein Franken, woneben die von den Professoren
personlich abgehaltenen Repetitorien als Vortragsstanden gerechnet werden ;

b. fiir eine wichentliche Ubungsstunde in den Laboratorien, Zeichensilen ete.
je fiir einen Studirenden oder Zuhirer einen halben Franken.

Fiir Studirende und Zuhorer, welchen die Honorare erlassen sind, leistet
die Schulkasse auch den Lehrern keine Vergiitung.

Art. 45. Die Titularprofessoren und Privatdozenten beziehen die fiir ihre
Vortrige von den Studirenden bezahlten Honorare ganz, es sei denn, dass der
Schulrat denselben einzelne Kurse iibertrigt, in welchem Falle jeweilen gleich-
zeitig iiber den Anteil an den Schulgeldern und Honoraren Bestimmungen zu
treffen sind.

2. Verpflichtungen der angestellten Lehrer und Organisation des Unterrichtes.

Art.46. Simtliche angestellte Lehrer sind verpflichtet, wahrend der ganzen
Dauer der Kurse nach Massgabe ihrer Anstellungsvertrige den Unterricht regel-
miissig und zu der in den Stundenplénen festgesetzten Zeit zu erteilen.

Art. 47. Die angestellten Lehrer sind verpflichtet, jedes von ihnen im
Schulprogramm angekiindigte, fiir die reguliren Studirenden nicht obligatorische
Kolleg zu halten, insofern sich mindestens drei Zuhirer fiir dasselbe melden.
Obligatorische Ficher miissen auch fiir eine geringere Zahl von Studirenden
gelesen werden.

Art. 48. Fiir jedes obligatorische Lehrfach ist ein Programm iiber Unter-
richtsstoff und dessen Verteilung auf die Jahreskurse und Semester von dem
betreffenden Dozenten zu entwerfen.
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Ars. 49. Die angestellten Lehrer haben vor dem Beginn jedes Semesters
ein Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen, welche sie in den verschiedenen,
ihnen iibertragenen Unterrichtsfichern zu halten gedenken, der Direktion ein-
zngeben. Sie haben in dieses Verzeichnis, welches spitestens bis zu dem von
der Direktion zn bestimmenden Termin einzureichen ist, aufzunehmen:

a. die fiir die Studirenden einer oder mehrerer Abteilungen obligatorischen
Unterrichtsgegenstinde, welche ihnen iibertragen worden sind, oder

b. wenn ihnen kein obligatorischer Unterricht iibertragen worden ist, min-
destens ein Kolleg iiber eine der Wissenschaften, fiir welche sie ange-
stellt sind.

Besondere diesfillige Bestimmungen in der Anstellungsurkunde bleiben
vorbehalten.

Die gesammelten Materialien sind von der Direktion jeweilen rechtzeitig
den Fachschulvorstinden zum Zwecke der Begutachtung durch die betreffenden
Fachschulkonferenzen zuzustellen.

Art. 50. Jedem Lehrer, dem vom Schulrate ein obligatorisches Fach iiber-
tragen wird, ist verpflichtet, innerhalb der in der Anstellungskunde festgesetzten
Stundenzahl die angeordneten Ubungen und Repetitorien zu iibernehmen. Wo
dies nitig EI'bChEH]t‘ sind dem Lehrer ein oder mehrere Assistenten beizugeben.

Jeder Lehrer ist verpflichtet, die ihm von der Behérde iibertragenen Auf-
nahme- und Diplompriiffungen und die Beurteilung der Preisaufgaben zu iiber-
nehmen.

Art. 51. Mit dem Unterricht in den technischen und naturwissenschaft-
lichen Féchern sind Exkursionen unter Fiihrung der betreffenden Dozenten
verbunden. Dieselben sind so zu legen, dass der Unterricht moglichst wenig
gestort wird.

Fiir grissere Exkursionen ist die Genehmigung des Schulratsprasidenten ein-
zuholen.

Art. 52. Jeder angestellte Lehrer ist verpflichtet, die Sitzungen der Ge-
samtkonferenz, sowie die der Konferenzen derjenigen Abteilungen, an denen er
Unterricht erteilt, zu besuchen, und bei den Fachschulen vierteljahrlich iiber die
Leistungen der Studirenden Bericht zu erstatten.

Art. 53. Jeder angestellte Professor ist verpflichtet, die Stelle des Direktors
der polytechnischen Schule oder seines Stellvertreters, des Vorstandes einer
Abteilung derselben oder seines Stellvertreters, sowie die des Direktors einer
Sammlung oder des Vorstandes einer wissenschaftlichen Anstalt der Schule, mit
Ausnahme des Bibliothekariates zu iibernehmen.

Fiir die dritte Wahlperiode findet kein Amtszwang mehr statt.

3. Urlaubsgesuche und Entlassung angestellter Lehrer.

Art. 54, Jeder Lehrer hat fiir den Fall einer Verhinderung Anzeige hievon
an den Direktor der Schule zu machen. Dauert die Verhinderung linger als drei
Tage, so ist er verptlichtet, dem Schulrate ein Urlaubsgesuch einzureichen.

Art. 55. Wird fiir einen Lehrer ein Stellvertreter bestellt, so wird derselbe
von der Schule besoldet, wenn es wegen Krankheit des Lehrers, dagegen in der
Regel vom Lehrer, wenn es anderer Ursachen wegen geschah.

Art. 56. Ein Lehrer, welcher von seiner Stelle zuriickzutreten wiinscht, hat
dem Schulrat sein Entlassungsgesuch spiitestens drei Monate vor dem Schlusse
der Vorlesungen des betreffenden Semesters einzureichen.

Art. 57. Falls ein auf Lebenszeit angestellter Lehrer ohne seine Schuld, also
z. B. wegen Alters, Krankheit u. s. w. andauernd ausser stand ist, seinen Ver-
pflichtungen gehdrig obzuliegen, so kann er auf sein Gesuch hin, oder auch
ohne dieses, von dem Bundesrate auf den Antrag des Schulrates in den Ruhe-
stand versetzt werden. Dabei ist einem besoldeten Lehrer ein Teil seiner Be-
soldung als Ruhegehalt auszusetzen,
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Art. 58, Wenn ein Lehrer sich in Erfiillung seiner Amtspflicht oder in
seinem Verhalten iiberhaupt in dem Grade fehlbar gemacht hat, dass sein wei-
teres Wirken an der Anstalt mit dem Wohle der letztern unvereinbar erscheint,
so kann er von dem Bundesrate, auf einen motivirten Antrag des Schulrates,
von seiner Stelle entfernt werden.

Zu einem derartigen Antrag des Schulrates ist die absolute Mehrheit seiner
simtlichen Mitelieder erforderlich, und der Bundesrat hat den Art. 38 des Ge-
setzes iiber die Verantwortlichkeit der eidgendssischen Behorden und Beamten
vom 9. Christmonat 1850 (Amtl. Sammlung II, 157) in Anwendung zu bringen.

4. Die Privatdozenten.

Art. 59. Privatdozenten sind in der Regel nur an der VII. Abteilung zu-
zulassen.

Wer sich zu habilitiren wiinscht, hat sein Gesuch dem Schulrate unter
Bezeichnung der Wissenschaft, in welcher er Vortriage zu halten gedenkt, ein-
zureichen. Er hat demselben Ausweise iiber seinen Studiengang und iiber seine
bisherige literarische oder Lehrtitigkeit beizulegen.

Art. 60. Der Schulrat wird vor der Entscheidung iiber das Gesuch ein
Gutachten von der Konferenz der VII. Abteilung oder von einer der Fachschul-
konferenzen einholen.

Art. 61. Diejenigen Privatdozenten, welche zwei Jahre lang keine Vor-
lesung gehalten haben, konnen aus dem Verzeichnisse der Privatdozenten ge-
strichen werden.

Ein Privatdozent kann auch aus dem Verzeichnisse gestrichen werden,
wenn er sich in Erfiillung seiner Pflichten oder in seinem Verhalten iiberhaupt
in dem Grade fehlbar gemacht hat, dass sein weiteres Wirken an der Anstalt
mit den Interessen der letztern unvereinbar erscheint.

Art. 62. Fiir die Titularprofessoren und die Privatdozenten kommen, soweit
die betreffenden Artikel fiir sie zutreffend sind, die reglementarischen Bestim-
mungen iiber die Verpflichtungen der angestellten Lehrer ebenfalls zur Anwen-
dung. Es gilt dies namentlich fiir die Ankiindigung und die Abhaltung von
Vorlesungen, sowie fiir Urlanbsgesuche.

5. Verwaltung und Benutzung der Sammlungen, wissenschaftlichen Anstalten
und Bibliotheken.

Art. 63. Den verschiedenen Sammlungen, Laboratorien, Werkstitten und
andern wissenschaftlichen oder technischen Anstalten, welche die Schule zu
verwalten hat, stehen Direktoren oder Vorstinde vor. Den Direktoren und Vor-
stdnden ist das nitige Hiilfspersonal beizugeben.

Art. 64. Die Direktoren und Vorstinde sind verpflichtet, fiir die Erhaltung
und Ordnung der ihnen iibergebenen Sammlungen und Anstalten, sowie fiir die
stete Fortfiihrung genauer Verzeichnisse iiber die in denselben enthaltenen
Gegenstdnde zu sorgen.

Art. 65. Die Direktoren und Vorstinde haben alle fiir die ihnen iiber-
gebenen Sammlungen und Anstalten ausgesetzten Kredite unter persinlicher
Verantwortlichkeit zu verwenden.

Sie haben sich bei ihren Ausgaben fiir die Sammlungen und Anstalten
genan Innerhalb der Schranken der ihnen angewlesenen Jahreskredite zu halten.

Sie haben simtlichen Weisungen des Schulrates betreffend die Anschaffungen

fiir die Sammlungen und Anstalten, sowie deren Benutzung und Besorgun}r
Folge zu leisten.

Art. 66. Die Direktoren und Vorstinde haben dem Schulrate, je nach
Ablauf des biirgerlichen Jahres, genaue Rechnung iiber die Verwendung der
ihnen iibergebenen Kredite abzuleo-en und iiber den Zustand und die Benutzung
der ihnen anvertrauten \ammluntren und Anstalten Bericht zu erstatten.



48 Eidgendssische Gesetze und Verordnungen.

Art. 67. Jeder angestellte Lehrer und, soweit moglich, auch die Privat-
dozenten, haben das Recht, die Sammlungen und Anstalten der Schule zu
benutzen.

Uber den Umfang des Benutzungsrechtes wird, wenn es nitig erscheint,
im einzelnen Falle von der Behirde entschieden.

Art. 68. Jeder Lehrer, welcher die Sammlungen oder Anstalten der Schule
zu benutzen wiinscht, hat sich zu diesem Behufe an die betreffenden Direktoren
und Vorstinde zu wenden und sich ihren Anordnungen zu unterziehen.

Wer eine Sammlung oder Anstalt der Schule benutzt, ist fiir die von ihm
verursachten Beschiidigungen der benutzten Gegenstéinde persinlich haftbar.

Art. 69. Die Studirenden kénnen die Sammlungen und Anstalten der Schule
nar durch Vermittlung ihrer Lehrer und unter einer aufzustellenden Kontrolle
benutzen.

Sollten sie Instrumente, Apparate, Bestandteile von Sammlungen oder
andere von der Schule beim Unterrichte benutzte Gegenstinde jaus Nachlissig-
keit oder absichtlich zerstoren oder beschadigen, so haben sie dafiir Schaden-
ersatz zu leisten.

Art. 70. Der Bibliothek der polytechnischen Schule steht ein Bibliothekar
vor, dem das notige Hiilfspersonal beizugeben ist. Er hat den Einkauf der
beschlossenen Anschaffungen, die Aufstellung und Anordnung der Biicher, sowie
die Entwerfung und Fortfiihrung vollstindiger Kataloge der Bibliothek zu be-
sorgen, deren Benutzung zu leiten und zu iiberwachen, die Rechnung fiir die
Bibliothek zu fiihren und iiber den Bestand und die Benutzung der letztern
nach Ablauf eines jeden Jahres einen Bericht an den Schulrat abzugeben.

Art. 71. Es wird fiir die Bibliothek eine Kommission von Professoren auns
den Vertretern der verschiedenen Hauptgruppen der an der Anstalt reprisen-
tirten Wissenschaften gew#hlt, in welcher der Bibliothekar den Vorsitz fiihrt.

Dieser sind die von den Dozenten eingegangenen Wiinsche fiir Anschaffungen
vorzulegen.

Sie hat namentlich im Anfange eines jeden Jahres innerhalb des festge-
setzten Gesamtkredites ein Spezialbudget fiir die Anschaffungen aufzustellen
und der Behirde vorzulegen.

Art. 72. Durch ein besonderes Reglement werden die Grundsitze, die bei
den Anschaffungen eingehalten werden sollen, sowie die Bedingungen, unter
welchen die Bibliothek von Lehrern und Studirenden benutzt werden kann,
festgesetzt.

Das Reglement enthdlt auch die Bestimmung iiber die Abtrennung wund
Verwaltung von Spezialbibliotheken der Fachschulen und Institute.

Art. 73. Die Benutzung derjenigen Sammlungen, Anstalten und Bibliotheken
am Sitze der Schule, welche (nach Art. 40, Ziff. 1—4, des Gesetzes betreffend
die Errichtung einer eidgendssischen polytechnischen Schule) den Lehrern und
Studirenden zugiinglich sind (eidg. Gesetzessammlung IV, 9), findet nach den
hieriiber abgeschlossenen besondern Vertrigen statt (siehe namentlich die Ver-
trige mit Staat und Stadt Ziirich vom 14. Weinmonat 1859 und 1. Mai 1860,
A. S. VI, 493 und 519).

6. Die Lehrerkonferenzen.

A. Die Gesamtkonferenz.

Art. 74. Die Gesamtkonferenz besteht aus simtlichen Professoren, Hiilfs-
lehrern und Privatdozenten der Amnstalt.

Fiir die Vorschlige, die dem Schulrat fiir die Stellen des Direktors und
des Vizedirektors zu machen sind, bilden die angestellten Professoren eine
eigene Abteilung der Gesamtkonferenz, der auch andere Gegenstinde, die dieses
Kollegium ausschliesslich berithren, unterbreitet werden konnen.
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Der Schulrat behilt sich vor, auch andern Dozenten Sitz und Stimme in
dieser Konferenz der angestellten Professoren zu erteilen.

Die Gesamtkonferenz gibt sich eine Geschiftsordnung.

Art. 75. Der Direktor der polytechnischen Schule ist Vorsitzender der
Gesamtkonferenz und veranstaltet ihre Sitzungen mindestens einmal im Jahre,

ausserdem auf Verlangen des Schulrates, dessen Prisidenten oder eines Dritteils
ihrer Mitglieder.

Art. 76. Uber die Verhandlungen der Konferenz wird ein Protokoll von
einem durch sie selbst aus ihrer Mitte gewdhlten Aktuar gefiihrt.

Art. 77. Es ist die Aufgabe der Gesamtkonferenz, den Ausbau der allge-
meinen Organisation der Anstalt unausgesetzt im Auge zu behalten, Verbesse-
rungen anzuregen, auf bestehende Ubelstinde die Behorden aufmerksam zu
machen und die Weisungen und Auftrige des Schulrates auszufiihren. Insbe-
sondere hat sie dahin zu trachten, dass alle Unterrichtszweige, die an der
Anstalt vertreten sind, in miglichst engen und lebendigen Rapport zu dem

Hauptziele einer praktischen und von Humanitit getragenen Jugendbildung
gesetzt werden.

Verhandlungsgegenstinde der (resamtkonferenz sind:

a. die Bildung von Doppelvorschligen an den Schulrat fiir die Wahl des
Direktors und des Vizedirektors (Art. 64, alinea 2) und die Wahl des
Aktuars (Art. 76) und der Kommissionen;

b. Anregungen, Vorschlige und Auftrige des Schulrates;

¢. Anregungen und Vorschlige der Direktion, der Vorstandskonferenz, der
Spezialkonferenzen und der eigenen Mitglieder;

d. Disziplinarfille allgemeinen Charakters.

B. Die Abteilungskonferenzen.

Art. 78. Fiir jede Abteilung der Schule besteht eine besondere Konferenz.
Mitglieder derselben sind alle angestellten Professoren, Hiilfslehrer und Privat-
dozenten, welche an der betreffenden Abteilung obligatorischen Unterricht
erteilen. Die Dozenten der beiden letztern Katecorlen haben indessen nur
Stimmrecht, soweit es ihren Unterricht betrifft.

In der VIL (Freificher-) Abteilung besteht die Abteilungskonferenz aus
den Professoren, die entweder nur Freifacher vortragen, oder welche neben
obligatorischem Unterricht auch Freificher ankiindigen.

Art. 79. Die Abteilungskonferenzen wéhlen die Abteilungsvorstande, Be-
stiittigung durch den Schulrat vorbehalten. Sie ernennen ausserdem die Stell-
vertreter der Abteilungsvorstiinde. Sie bezeichnen in einzelnen Fillen Abgeordnete,
welche zum Zwecke der Begriindung organisatorischer, von den Abteilungs-
konferenzen ausgehender Antrige vom Schulrate, beziehunga“else vom Pri-
sidenten und dem Direktor der Schule, zugezogen werden.

Uber die Verhandlungen der Abteilungskonferenzen werden durch Aktuare,
welche von den Konferenzen selbst aus ihrer Mitte gewihlt werden, Protokolle
gefiihrt.

Jede Abteilungskonferenz ist ausserordentlich einzuberufen, wenn ein Dritteil
der Mitglieder das Begehren stellt.

Art. 80. Den Abteilungskonferenzen liegt innerhalb der Bestimmungen des
Reglementes und der Anordnungen des Schulrates die Leitung des Unterrichtes
ob, soweit es sich um Massregeln handelt, welche sich ausschliesslich auf die
betreffende Abteilung beziehen.

Art. 81. Es liegt den Abteilungskonferenzen ob:

1. Innerhalb der Bestimmungen des Reglements und der Anordnungen der

iibergeordneten Behirde fulgende GEa(‘haf[B zu erledigen:

r. die Abnahme der vierteljahrlichen Berichte der Mitglieder iiber die
Studirenden ;

4
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b. die Jahrespromotion der Studirenden ihrer Abteilung:

e. Disziplinarfiille der betreffenden Abteilung, soweit die Strafen a, 1 und 2,
des Art. 31 in Anwendung kommen.

2. Die Abteilungskonferenzen haben ferner zu handen des Schulrates:

a. die Materialprogramme des gesamten obligatorischen Unterrichts der
Fachschule zu begutachten, sowie iiber die nitigen Verbesserungen
im Unterricht Bericht zu erstatten:

b. vor Anfang der neuen Kurse das Programm der Abteilung zu beraten
und etwaige Abinderungen zu motiviren;

¢. Antrige zu stellen iiber die Erteilung von Diplomen an ihre Studiren-
den nach Massgabe des Diplomregulativs;

d. im Sinne des Art. 41 Antridge zu stellen iiber die zu stellenden Preis-
aufgaben und die Zuteilung von Preisen an die Bewerber

e. Antrige zu stellen iiber Disziplinarfille, die nicht ihres allgemeinen
Charakters wegen vor die Gesamtkonferenz gehéren und bei denen
die Strafen b, 2—4 des Art. 31 in Anwendung kommen.

7. Die Konferenz der Abteilungsvorstidnde.

Art. 82. Die Vorstinde aller Abteilungen bilden eine Konferenz, welche
sowohl vom Prisidenten des Schulrates als vom Direktor versammelt werden
kann. Dieselbe kann auch auf das motivirte Verlangen von drei Vorstinden
unter Bezeichnung der Traktanden, welche zur Sprache kommen, einberufen
‘werden.

Die Konferenz ist erméchtigt, in besondern Fillen auch andere Lehrer zu
den Beratungen beizuziehen.

Art. 83. Die Aufgabe dieser Konferenz besteht wesentlich darin, die ein-
heitliche und iibereinstimmende Durchfiihrung der reglementarischen und dis-
ziplinarischen Bestimmungen und der Beschliisse und Weisungen der Schul-
behiorden durch alle Abteilungen zu sichern. Dieselbe kann von dem Prisidenten
und dem Direktor in disziplinarischen Fragen zu Rate gezogen werden. KEs
kinuen in diesen Konferenzen auch Verhandlungsgegenstiinde vorberaten werden,
welche in den Wirkungskreis der Gesamtkonferenz oder der Spezialkonferenzen
fallen, immerhin in der Meinung, dass die Kompetenzausiibungen jener Organe
der Schule nicht umgangen werden.

8. Der Direktor der Schule und die Vorstinde der Abteilungen.

Art. 84. Der Direktor und dessen Stellvertreter werden durch den Schul-
rat auf je einen doppelten Vorschlag der Gesamtkonferenz aus sdmtlichen
angestellten Professoren fiir eine Amtsdauer von zwei Jahren mit Wieder-
wihlbarkeit fiir héchstens drei aufeinanderfolgende Amtsperioden ernannt. Der
Direktor resp. dessen Stellvertreter wohnt den Sitzungen des Schulrates, sofern
dieser fiir einzelne Geschifte beésonderer Natur nicht anders verfiigt, mit be-
ratender Stimme bei.

Dem Direktor ist eine Besoldung auszusetzen und eventuell auch eine
Verminderung seiner Unterrichtsstunden zu gewdhren.

Art. 85. Dem Direktor der Schule liegt die Verpflichtung ob, innerhalb
der Bestimmungen des Reglements und der Anordnungen des Schulrates:

a. die Beschliisse der Gesamtkonferenz zu vollziehen;

b. die gesamte Anstalt zu tiberwachen und der Gesamtkonferenz oder dem
Schulrate diesfalls nitig werdende Antrige von sich aus vorzulegen, sowie
in der Regel diejenigen der verschiedenen Konferenzen an die Behirden
zu iibermitteln

¢. die Programme auf Grundlage der den Spezialkonferenzen zur Verfiigung
gestellten und von diesen beratenen Materialien (Art. 49) der Behorde
vorzulegen und die Stundenpldne festzusetzen:
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an den Geschiften beziiglich der Aufnahme der Studirenden denjenigen
Anteil zu nehmen, welchen das Aufnahmeregulativ ihm zuteilt;

. im Einverstindnis mit dem Schulratsprisidenten iiber die Aufnahme von

Zuhorern zu entscheiden;

ein vollstindiges Verzeichnis der aufgenommenen Studirenden und Zu-
hiorer und ein Matrikelbuch zu fiihren, in welches die Aufnahmepriifungs-
noten, die Semestralzensuren, die Promotionsbeschliisse und Diplom-
erteilungen, sowie Bemerkungen iiber das disziplinarische Verhalten der
Studirenden iiberhaupt aufzunehmen sind;

die Schlussnahmen der Konferenzen beziiglich der Jahrespromotionen den
Studirenden zu erdffnen;

. die Diplompriifungen anzuordnen:
. auf den Antrag der beteiligten Vorstinde Gesuche von Studirenden um

Ubertritt in andere Fachschulen zu erledigen (Art. 12);
iiber Urlaubsgesuche (Art. 25, Alinea 2) zu entscheiden:

. Disziplinarfille zu erledigen, welche er nicht den Konferenzen oder dem

Schulrate zu iiberweisen hat, oder welche nach stattgehabter Uberw eisung
an ihn zuriickgelangen;

den Eltern und Vormiindern der Studirenden Kenntnis zu geben, wenn
dieselben nicht promovirt oder iiber sie Strafen im Sinne von Art. 31
(a, 2, b, 1—4) verhingt wurden.

Dem Direktor ist ein Sekretidr beigegeben.

Art. 86. Der Direktor der Schule hat in Verhinderungsfillen dem Schul-
rate ein Urlaubsgesuch einzureichen.

Art. 87." Die Vorstinde und ihre Stellvertreter werden aus den angestellten
Professoren der betreffenden Abteilungen auf eine Amtsdauer von zwei Jahren
mit Wiederwihlbarkeit fiir hichstens drei aufeinanderfolgende Amtsdauern
ernannt.

Art. 88. Den Vorstdnden der einzelnen Abteilungen liegt die Verpflichtung
ob, innerhalb der Bestimmungen des Reglements und der Anordnuno“eu der
ibnen iibergeordneten Stellen:

a.
b.

.

die Beschliisse der Spezialkonferenzen zu vollziehen;

iiber die Zweckmissigkeit des gesamten Unterrichts ibrer Abteilung zu
wachen und ihrer Spezialkonferenz Antrige zur Hebung und Vervoll-
kommnung desselben vorzulegen;

an den Geschiften beziiglich der Aufnahme der Studirenden denjenigen
Anteil zu nehmen, welchen das Aufnahmeregulativ ihnen zunweist;

den Bildungsgang, die Leistungen und das disziplinarische Verhalten der
Studirenden ihrer Abteilung zu iiberwachen und ihnen, wo sie es bediirfen,
mit Rat beizustehen;

dem Direktor die Zensuren der Studirenden zum Zwecke der Ausfertigung
der Zeugnisse zur Kenntnis zu bringen;

Gesuche um Umtausch obligatorischer Fécher oder Dispensation von sol-

chen mit den betreffenden Studirenden zu beraten und zu entscheiden
(Art. 12);

Gesuche von Studirenden um Ubertritt in eine andere Fachschule zu
handen des Direktors zu begutachten (siehe Art. 12).

Vierter Abschnitt. — Die Oberbehdérden.

1. Der Bundesrat.

Art. 89. Der Bundesrat steht der Anstalt als oberste leitende und voll-
ziehende Behorde vor. Er fasst seine diesfiilligen Beschliisse auf den Antrag des
Departements des Innern.
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Der Vorstand des Departements des Innern hat das Recht, allen Sitzungen
des Schulrates mit beratender Stimme beizuwohnen, zu welchem Behufe ihm
jeweilen rechtzeitig von der Versammlung des Schulrates und den Traktanden
Kenntnis zu geben ist.

Art. 90. Der Bundesrat ernennt den schweizerischen Schulrat und dessen
Priasidenten nach den Bestimmungen der Art. 21 und 22 des Gesetzes der
Schule (A. S. IV, 1) und des Art. 1 des Bundesgesetzes von 1881 betreffend
Erhihung der Mitgliederzahl des Schulrates (A. S. n. F. V, 560) und wihlt den
Vizeprisidenten des Schulrates unter den Mitgliedern des Rates auf eine Amts-
dauer von fiinf Jahren.

Art. 91. Dem Bundesrate stehen im besondern auf den Antrag des Schul-
rates zu:

a. die Ernennung der Professoren und Hiilfslehrer, die Bestimmung des
ihnen auszusetzenden Gehaltes und die Entscheidung iiber die der Lehrer-
schaft zu verabreichenden Gratifikationen, die Erteilung des Titels Pro-
fessor;

b. die Erledigung von Entlassungsbegehren von Professoren und Hiilfs-
lehrern, die Versetzung eines angestellten Professors in den Ruhestand
und die Festsetzung des demselben auszusetzenden Ruhegehaltes, sowie
die Entfernung eines Lehrers kraft Art. 33 des Gesetzes;

c. die Hinterbringung von Antrigen an die Bundesversammlung betreffend
gesetzliche Bestimmungen iiber die polytechnische Schule, die Erlassung
des Hauptreglements fiir diese Anstalt und die Genehmigung der andern
Reglemente wichtigeren Inhalts;

d. die Beantragung des Jahreshudgets der Schule an die Bundesversammlung:

e. die Abnahme des Jahresberichtes des Schulrates und der samtlichen die
Anstalt beschlagenden Jahresrechnungen;

J. die Entscheidung iiber die Annahme von Schenkungen oder Vermiicht-
nissen, welche der Anstalt mit spezieller Zweckbestimmung gemacht
werden;

g. die zur Besorgung der Kasse der Anstalt, sowie zur Verwaltung der
Fonds nitigen Anordnungen.

Art. 92. Der Bundesrat wird jeweilen, bevor er iiber wichtige die Anstalt

betreffende Gegenstdnde Beschliisse fasst, ein Gutachten des Schulrates einholen.

2. Der schweizerische Schulrat.

Art. 93. Unter dem Bundesrate steht zur unmittelbaren Leitung und Uber-
wachung der Anstalt der schweizerische Schulrat.

Art. 94. Die Verhandlungen des Schulrates werden vom Prisidenten des-
selben geleitet.

Der Schulrat kann giiltig verhandeln nur, wenn wenigstens vier Mitglieder
anwesend sind.

Art. 95. Der Sekretir des Schulrates fiihrt iiber die Verhandlungen des
letztern ein Protokoll und steht der Kanzlei des Schulrates vor. Er ist zugleich
Sekretir des Prisidenten dieser Behorde.

Art. 96. Der Schulrat hat das Recht der Antragstellung mit Bezug auf
samtliche in Art. 91 aufgeziihlte Gegenstiinde.

Er hat iiberdies

1. Von sich aus:

a. dariiber zu wachen, dass der Unterricht an der Schule regelmissig,
in Ubereinstimmung mit den Programmen und im Sinne der regle-
mentarischen Bestimmungen erteilt werde, und dass die den untern
Organen der Schule iibertragenen Kompetenzen nach iibereinstimmen-
den Grundsidtzen ausgeiibt werden. Er wird in letzterer Beziehung
die notwendigen Spezialweisungen erlassen;
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b. den Direktor der Schule und dessen Stellvertreter auf den doppelten
Vorschlag der Gesamtkonferenz (Art. 84), den Sekretir der Direktion,
die Direktoren der Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten,
den Bibliothekar, den Sekretir und das Personal der Kanzlei des
Schulrates, das Personal der Verwaltung der Schule und die Assi-
stenten aller Art zu wihlen, ferner das Bestitigungsrecht beziiglich
der Vorschlige fiir die Abteilungsvorstinde (Art. 79) auszuiiben;

c. die Besoldungen des von ihm gewihlten Personales innerhalb der
Schranken des eidgendssischen Besoldungsgesetzes und des Budgets
der Schule zu bestimmen, unter Mitteilung an das Departement des
Innern zu handen des Finanzdepartements;

d. iiber Urlaubsgesuche des Direktors der Schule, der Abteilungsvorstinde
und der Lehrer zu entscheiden, Stellvertreter der letztern zu ernennen
und deren Entschiddigung zu bestimmen;

e. den Betrag eines allfilligen Anteiles der Hiilfslehrer und Privat-
dozenten an den Schulgeldern und Honoraren festzusetzen;

f. iiber die Zulassung, sowie iiber die Streichung von Privatdozenten zu
entscheiden ;

g. liber die Erlassung oder Ermissigung der Schulgelder, Honorare und
Gebiihren von unbemittelten Studirenden zu entscheiden;

h. iiber die Stipendiengesuche der Studirenden auf Grundlage der fiir die
beziiglichen Stiftungen bestehenden Regulative zu entscheiden;

i. die Beitrige der Studirenden an die Krankenkasse, fiir Unfallversiche-
rung und die besondern Gebiihren fiir Benutzung der Bibliothek, La-
boratorien und Werkstidtten festzusetzen;

k. innerhalb der Schranken der von der Bundesversammlung fiir die
Sammlungen der Anstalt aufgestellten Budgetansiitze ein Spezialbudget
fiir die Verteilung und Verwendung jener Ansitze auf die einzelnen
Sammlungen und Anstalten festzusetzen:

I. die Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten unmittelbar oder
durch Sachverstindige zu beaufsichtigen und, soweit notig, die anf
deren Benutzung sich beziehenden Anordnungen und Entscheidungen
zu treffen ;

m. die erforderlichen Anordnungen zur Bestellung der Bibliothekkommis-
sion zu treffen;

5 4 n. iiber die Erfiillung der Leistungen des Sitzes der Schule zu wachen;
o. dem Bundesrate jihrlich einen Bericht iiber den Gang der Schule
abzustatten.
2. Der Schulrat hat ferner:

a. die Unterrichtsprogramme, und zwar Jahres- und Semesterprogramme
der Schule zu priiten und zu genehmigen;
b. die Stundenpline festzusetzen und die Zeit des Anfangs der Kurse
und der Ferien zu bestimmen :
¢. die ihm {iberwiesenen Disziplinarfille zu erledigen.
3. Der Schulrat ist iiberdies befugt, Disziplinarfille, welche ihm fiir das
b Gesamtinteresse der Anstalt von besonderer Bedeutung erscheinen, an
sich zu ziehen und von sich aus zu behandeln.
4. Der Schulrat hat auf den Antrag der Spezialkonferenzen:
a. die Materialprogramme der einzelnen obligatorischen Kurse zu priifen
und zu genehmigen;
b. iiber die den Studirenden auszustellenden Diplome und Zeugnisse und
die zu erteilenden Preise zu entscheiden;
¢. die ihm iiberwiesenen Disziplinarfille zu erledigen.
Der Schulrat entscheidet endlich iiber die Aufnahme der Studirenden und
Zuhorer; er kann diese Befugnis auch an einzelne seiner Mitglieder delegiren,
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wobei nach Vorschrift des besondern Aufnahme-Regulatives zu verfahren ist.
Der Schulrat erledigt iiberhaupt alle die Schule beschlagenden Geschifte, welche
nicht durch das Gesetz und das Reglement andern Behorden oder Beamten
vorbehalten sind.

Art. 97. Der Schulrat wird, bevor er wichtige bleibende Anordnungen
iiber den Gang des Unterrichtes und die Disziplin an der Anstalt trifft, ein
Gutachten der Gesamtkonferenz, beziehungsweise der Spezialkonferenzen einholen.

Art.98. Der Schulrat, beziehungsweise dessen Priisident, tritt, je nachdem
er es angemessen findet, mit den verschiedenen Konferenzen oder deren Vor-
stinden, oder den einzelnen Lehrern, in direkte Verbindung.

Art. 99. Der Schulrat bestimmt die Zahl und den Zeitpunkt seiner ordent-
lichen Sitzungen und versammelt sich. so oft der Prisident es notig findet, oder
zwei Mitglieder das Begehren stellen.

Art. 100. Die Mitglieder des Schulrates werden in gleicher Weise ent-
schidigt wie die Kommissionen der eidgenissischen Riite.

Art. 101. Der Prisident des Schulrates hat sein bleibendes Domizil am
Sitze der Anstalt, in Ziirich zu nehmen (§ 24 des Griindungsgesetzes vom
7. Hornung 1854). i

Art. 102. Die Bestimmungen iiber den Ausstand der Mitglieder des Bundes-
rates finden auch auf die Mitglieder des Schulrates Anwendung (Art. 18 des
Gesetzes iiber die Organisation und den Geschiiftsgang des Bundesrates vom
21. August 1878, A. S. n. F. II1, 486).

Art. 103. Der Prisident des Schulrates legt dem letztern mit Bezug anf
alle Geschiifte, iiber welche eine férmliche Schlussnahme gefasst wird, schrift-
liche Antrdge vor. Jedes Mitglied des Schulrates besitzt indessen das Recht,
beliebige Gegenstinde auf dem Wege der Motion in Anregung zu bringen.

Art. 104. Der Président des Schulrates iiberwacht fortwihrend den Gang
der Anstalt und leitet alle nétigen Verbesserungen ein.

Art. 105. Der Prisident des Schulrates hat fiir die Vollziehung der die
Schule beschlagenden Beschliisse des Bundesrates und des Schulrates zu sorgen.

Art. 106. Wihrend der Schulrat, resp. die Aufnahmskommission nicht ver-
sammelt sind, besorgt der Prdsident des Schulrates die laufenden Geschiifte,
und trifft iiberhaupt alle dringenden, zur Erhaltung des ungestirten Ganges
der Anstalt nitigen Verfiigungen. Insbesondere steht es ihm zu, wihrend der
Schulrat nicht versammelt ist:

a. Aufnahmsgesuche von Studirenden und Zuhorern nach bereits begonnenem

Kurse zu erledigen;

b. Disziplinarfdlle zu erledigen, welche in die Kompetenz des Schulrates

fallen und deren rasche Erledigung wiinschbar ist;

c. liber Urlaubsgesuche von Lehrern in dringlichen Fillen zu entscheiden;

d. Stellvertreter fiir Lehrer in dringlichen Fillen zu ernennen;

e. Gesuche um Erlass der Schulgelder und Honorare zu erledigen.

Art. 107. Uber die Verrichtungen des Prisidenten wird ein Protokoll gefiihrt.
Dasselbe ist dem Schulrate bei seinem Zusammentritte jeweilen vorzulegen.
Der Prisident berichtet iiberdies miindlich iiber die von ihm getroffenen

wichtigsten Zwischenverfiigungen.

Art. 108. In Verhinderungsfillen vertritt der Vizeprisident die Stelle des
Prisidenten. Dauert die Verhinderung lénger als acht Tage, so hat der Prasident
Urlaub beim Schulrate, oder wenn dieses nicht geschehen kann, beim Bundes-
rate einzuholen.

Art. 109. Gegenwirtiges Reglement, wodurch das gleichartige vom 14, Juli
18731) mit den teilweisen Abinderungen vom 14. Februar 1881 aufgehoben wird,
tritt auf 1. Oktober 1899 in Kraft.

') Siehe eidg. Gesetzessammlung Bd. XI, Seite 301.



	Eidgenössische Gesetze und Verordnungen

